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Zehn Erkenntnisse und Vorschläge zur sozialen Wärmewende 
1. Nur mit der Wärmewende im Gebäudesektor können wir die Klimaschutzziele 

erreichen. Es gilt, den Wärmebedarf durch bessere Dämmung, Wärmerückgewin-
nung und Energiemanagement zu senken (energetische Modernisierung) und auf 
klimafreundliche Heizungen umzustellen. Für soziale Gerechtigkeit und Akzep-
tanz muss die Wärmewende sozial ausgewogen gestaltet werden. 

2. Energetische Modernisierung von Gebäuden und Heizungstausch zu einer Wär-
mepumpe können die Heizrechnung effektiver senken als ein sozial ausgewoge-
nes Klimageld oder Energiepreisbremsen. Gemäß den EU-Richtlinien für Ener-
gieeffizienz muss Deutschland bei der Wärmewende die wirtschaftlich benachtei-
ligten Haushalte priorisieren – aus guten Gründen.  

3. Die Energiepreisbremsen im Jahr 2023 waren nicht sozial zielgerichtet. Wirt-
schaftlich Benachteiligte wurden sogar tendenziell weniger entlastet, weil sie oft 
schon vorher sparsam heizen mussten und die finanzielle Entlastungswirkung 
mit höherer Energieeinsparung relativ anstieg. 

4. Menschen in wirtschaftlich benachteiligten Haushalten wohnen überwiegend zur 
Miete. Die Warmmiete sollte durch energetische Modernisierung von Gebäuden 
und Heizungstausch nicht steigen. Für diese Warmmietenneutralität ist aktuell 
eine höhere Förderung nötig als für selbstnutzende Eigentümer*innen. Haupt-
grund dafür ist die Modernisierungsumlage. Sie macht die Wärmewende für die 
Vermietenden schon heute wirtschaftlich. 

5. Aktuell ist die Förderung für den Heizungstausch – umgekehrt zum Bedarf – hö-
her für selbstnutzende Eigentümer*innen als für Vermietende. 

6. Daher sollte auf Basis unserer Berechnungen kurzfristig bei Wärmepumpen auch 
für Mietwohnungen der Speed-Bonus von 20 Prozent gewährt werden, sonst 
führt die Heizungsumstellung zu höheren Kosten für Mietende. Zudem sollte die 
Förderung für die Wärmedämmung um 10 Prozent erhöht werden. Positiv und 
wichtig ist – vor allem für Eigentümer*innen und Vermietende ohne finanzielle 
Rücklagen –, dass seit 2024 zusätzlich zu den Zuschüssen wieder ergänzende 
Förderkredite erhältlich sind. 

7. Bis spätestens 2026 sollten die Modernisierungsumlage und die Förderung nach 
dem sogenannten Drittelmodell reformiert werden und durch Modernisierungs-
pflichten für die ineffizientesten Gebäude flankiert werden. 

8. Ein neues Förderprogramm sollte flächendeckend Beratung und Umsetzungsbe-
gleitung aus einer Hand bereitstellen, durch One-Stop-Shops und energetisches 
Quartiersmanagement. 

9. Auch die Peer-to-Peer-Energiesparberatung mit Stromsparcheck für einkom-
mensarme Haushalte sollte stark ausgebaut werden. So werden die Betroffenen 
mit geringem finanziellem Aufwand schnell und direkt finanziell entlastet und 
aktiv eingebunden. 

10. Zum Thema einer sozial gestalteten Wärmewende bestehen erhebliche Wissens- 
und Datenlücken. Die Forschung über die Energieeffizienz und die Energiekosten 
wirtschaftlich benachteiligter Haushalte sowie über die Gestaltung einer sozial 
ausgewogenen Politik für die Wärmewende und deren Auswirkungen sollte daher 
verstärkt werden. 
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1 Einleitung 
Klimaschutz im Gebäudesektor ist unabdingbar, um das Gesamtziel der Treib-
hausgasneutralität in Deutschland bis 2045 zu erreichen. Hierzu ist vor allem 
eine beschleunigte Wärmewende nötig. Diese erfordert zuerst, den Wärmebedarf 
durch bessere Dämmung, Wärmerückgewinnung und Energiemanagement zu 
senken (energetische Modernisierung) und zweitens auf klimafreundliche Hei-
zungen umzustellen. Für soziale Gerechtigkeit und Akzeptanz muss die Wärme-
wende jedoch sozial ausgewogen gestaltet werden – sonst wird die Beschleuni-
gung, die für den Klimaschutz nötig ist, nicht gelingen. 
Überlagert wird diese Problematik durch den Anstieg der Energiepreise in den 
letzten beiden Jahren. Er bereitete wirtschaftlich benachteiligten Haushalten be-
sondere Probleme, die ohne die von der Politik ergriffenen Gegenmaßnahmen 
noch gravierender ausgefallen wären. Mit den Energiepreisbremsen hat Deutsch-
land im Jahr 2023 die Folgen der Energiepreiskrise, die durch den Angriffskrieg 
Russlands auf die Ukraine entstanden ist, für die privaten Haushalte, öffentlichen 
Einrichtungen und Unternehmen abgefedert. Die Strom-, Gas- und Fernwärme-
preisbremsen bergen jedoch einige Probleme: Es sind letztlich Energiesubventio-
nen ohne Ansehen der Energieträger – beziehungsweise sogar für fossiles Erdgas 
– und ohne Unterscheidung nach Bedürftigkeit. Doch trotz der staatlichen Unter-
stützung mussten Energiekund*innen einen mindestens etwa doppelt so hohen 
Gaspreis und einen um etwa ein Drittel gestiegenen Strompreis zahlen. Im ersten 
Halbjahr 2024 lagen die Preise vieler Energieversorger weiterhin auf diesem Ni-
veau, während die Energiepreisbremsen beendet wurden und zum 1. April 2024 
auch die Mehrwertsteuer auf Gas wieder auf 19 Prozent erhöht wurde. 
Energetische Modernisierung (als auch energetische Sanierung bezeichnet) von 
Gebäuden und die Umstellung auf nachhaltige Heizungen könnten die Heizkos-
ten effektiver senken als die Energiepreisbremsen. Jedoch hat die Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude bisher keinen Fokus auf sozial benachteiligte Haus-
halte. Zwar werden seit Januar 2023 Sanierungen besonders ineffizienter Ge-
bäude mit einem Bonus gefördert – und es kann vermutet werden, dass dort vor 
allem wirtschaftlich Benachteiligte wohnen – aber die beiden Zielgruppen sind 
nicht deckungsgleich.  
Es stellen sich daher folgende Fragen: Wie sehr traf die Energiepreiskrise wirt-
schaftlich Benachteiligte, trotz der Energiepreisbremsen? Wie wirken sich ener-
getische Modernisierungen, Heizungstausch und gezielte Energiesparberatung 
auf wirtschaftlich Benachteiligte aus? Und wie können sie, gezielt für diese Ziel-
gruppe, stärker gefördert werden?  
Die erste Frage – Wie sehr traf die Energiepreiskrise wirtschaftlich Benachtei-
ligte, trotz der Energiepreisbremsen? – wurde mittlerweile in anderen Studien 
untersucht und wird in Kapitel 2 auf dieser Basis kurz bewertet.  
Im Fokus steht hier die zweite Frage: Wie wirken sich energetische Modernisie-
rungen, Heizungstausch und gezielte Energiesparberatung auf wirtschaftlich Be-
nachteiligte aus? Hierfür werden in Kapitel 3 für bestimmte Konstellationen von 
Wohnungen (Mietwohnung, Eigentumswohnung, Ein- und Zweifamilienhäuser) 
die Auswirkungen auf Mietende, Vermietende und selbstnutzende Eigentü-
mer*innen anhand von Beispielrechnungen analysiert. Dabei werden auch die 
seit dem 1. Januar 2024 geltenden Förderrichtlinien für Gebäudesanierung und 
Wärmepumpen in der Bundesförderung für effiziente Gebäude berücksichtigt. 
Die wirtschaftlich Benachteiligten, beziehungsweise Einkommensarmen, wohnen 
weit überwiegend zur Miete; daher sind besonders die Auswirkungen für Mie-
tende relevant.  
Auf Basis der Ergebnisse enthält Kapitel 4 eine Analyse möglicher Verbesserun-
gen der bestehenden Politikinstrumente, um die Zielgruppen der wirtschaftlich 
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Benachteiligten künftig genauer zu erreichen und mit wirtschaftlichem Gewinn 
für sie zu unterstützen. Das Ziel dabei ist, auf diesen Wegen die Wärmewende so-
zial zu gestalten und zugleich zu beschleunigen. 
In Kapitel 5 ziehen wir ein Résumé und geben einen Ausblick, einschließlich des 
weiteren Forschungsbedarfs. 
 

2 Wie sehr traf die Energiepreiskrise wirtschaftlich 
Benachteiligte, trotz der Energiepreisbremsen?  
Wie sehr die Energiepreiskrise wirtschaftlich Benachteiligte trotz der Energie-
preisbremsen getroffen hat, ist schwierig genau zu beurteilen. Wir stellen nach-
folgend die Gründe für diese Schwierigkeit dar.  
Zuvor fassen wir aber grundlegende Erkenntnisse zur Wirkung der Energiepreis-
bremsen und zu den Möglichkeiten wirtschaftlich benachteiligter Haushalte, ihre 
Energiekosten zu senken, zusammen. 

2.1 Warum wirtschaftlich benachteiligte Haushalte in der Tendenz sogar 
weniger von den Energiepreisbremsen profitiert haben 
Die Energiepreisbremsen waren so gestaltet, dass zur Bereitstellung von Raum-
wärme jedem Haushalt, der mit Gas oder Fernwärme heizte, sowie für den 
Stromverbrauch jedem Haushalt ein individuell errechneter fester Betrag von sei-
ner individuellen Rechnung abgezogen wurde. Für die Berechnung des Betrags 
wurde anhand des Vorjahresverbrauchs ein Referenzwert ermittelt. Der individu-
elle Entlastungsbetrag wurde folgendermaßen berechnet: Die Differenz zwischen 
dem vom Energieversorger geforderten Preis und dem Energiepreisdeckel (12 
ct/kWh für Gas; 9,5 ct/kWh für Fernwärme und 40 ct/kWh für Strom, jeweils 
brutto) wurde mit der Energiemenge, die 80 Prozent des Referenzverbrauchs ent-
sprach, multipliziert. Beispiel: Gasverbrauch von 10.000 kWh pro Jahr (Miet-
wohnung), Gaspreis 15 ct/kWh im Jahr 2023. Dann beträgt der Entlastungsbe-
trag: 
8.000 kWh mal (15-12) ct/kWh = 8.000 kWh mal 3 ct/kWh = 240 Euro. 
Aus dieser Berechnungsweise folgt: Wie stark die Energierechnung trotz 
der Energiepreisbremse stieg, war sehr stark von den Möglichkeiten 
zur Energieeinsparung in den einzelnen Haushalten abhängig. 
Wenn in unserem Beispiel der Gaspreis im Jahr 2021 brutto 7 ct/kWh betrug, be-
lief sich der verbrauchsabhängige Teil der Gasrechnung auf 700 Euro. Ohne 
Energieeinsparung und ohne Energiepreisbremse wäre dieser Teil der Gasrech-
nung im Jahr 2023 auf 1.500 Euro gestiegen; abzüglich Entlastungsbetrag von 
240 Euro durch die Energiepreisbremse erhöhte er sich auf 1.260 Euro – also ein 
Anstieg um 560 Euro oder 80 Prozent. Das ist fast doppelt so hoch wie 2021, aber 
16 Prozent weniger als ohne die Energiepreisbremse. 
Wer es beispielsweise schaffte, 20 Prozent Energie einzusparen, konnte den An-
stieg der Heizkosten deutlich bremsen. In unserem Beispiel wäre der verbrauchs-
abhängige Teil der Heizkosten ohne Energiepreisbremse auf 1.200 Euro gestie-
gen, dank der Bremse aber nur auf 960 Euro. Das sind nur noch 260 Euro oder 
37 Prozent mehr als 2021. Und wer sogar 40 Prozent Energie einsparen konnte, 
der konnte diesen Teil der Gasrechnung 2023 auf 660 Euro drücken – und sich 
über eine Senkung der Heizkosten gegenüber 2021 um 40 Euro, oder 6 Prozent, 
freuen. Der Entlastungsbetrag hätte die Rechnung dann um 27 Prozent gesenkt, 
von 900 auf 660 Euro. 
Dieser Anreiz zum Energiesparen war politisch durchaus gewollt – als Beitrag zur 
Versorgungssicherheit mit Gas, aber auch zum Klimaschutz. Tatsächlich sank 
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nach Angaben der Bundesnetzagentur der Gasverbrauch zum Heizen in den 
Haushalten im Jahr 2023 gegenüber dem Durchschnitt 2018 bis 2021 um 16,4 
Prozent, temperaturbereinigt um 12,8 Prozent (Bundesnetzagentur, 2024; eigene 
Berechnungen zur Temperaturbereinigung). Dazu haben sicher auch die hohen 
Energiepreise, in Verbindung mit diesem zusätzlichen Anreiz durch die Energie-
preisbremsen, beigetragen. 
Es stellt sich dann jedoch die nächste Frage: Konnten wirtschaftlich benach-
teiligte Haushalte so viel Energie einsparen, dass sie den Anstieg ihrer 
Heizkosten auf ein erträgliches Maß begrenzen konnten? Denn wer vor-
her schon zu wenig heizen konnte, kann in einer solchen Energiepreiskrise kaum 
noch weiter einsparen, ohne durch zu niedrige Raumtemperaturen die Gesund-
heit zu gefährden oder Schimmelbildung zu riskieren. Einkommensstarke Haus-
halte sind eher in der Lage, ihren Verbrauch zu reduzieren – nicht nur, weil sie 
vorher höhere Raumtemperaturen etwas absenken können, sondern etwa auch, 
indem sie in ihren meist größeren Wohnungen ungenutzte Zimmer nicht heizen 
oder Wohneigentum modernisieren. 
Aus dem bisherigen Energieverbrauch lässt sich kaum Aufschluss über Möglich-
keiten für weitere Einsparungen durch bewussteren Umgang mit Heizwärme und 
Lüftung finden. In der Studie von Schumacher et al. (2023) finden sich Angaben 
zum jährlichen Energieverbrauch und der Wohnungsgröße von Mieter*innen-
haushalten nach Einkommensdezil. Demnach sind zwar sowohl die Wohnfläche 
als auch der Energieverbrauch für Heizen und Warmwasser in den unteren drei 
Einkommensdezilen niedriger als im Durchschnitt. Der Quotient aus beiden, also 
der spezifische Heizwärmeverbrauch pro Quadratmeter, ist aber über alle zehn 
Einkommensdezile nahezu gleich.  
Der spezifische Wärmeenergieverbrauch wird eben nicht nur durch das Heizver-
halten der Haushalte, sondern maßgeblich auch durch den energetischen Moder-
nisierungszustand des Gebäudes, beziehungsweise der Wohnung, bestimmt. Wie 
dieser über die Einkommensdezile variiert, darüber ist kaum etwas bekannt (vgl. 
Kapitel 2.2). Es ist wahrscheinlich, dass Haushalte mit geringen Einkommen 
überdurchschnittlich häufig in schlecht wärmegedämmten Gebäuden wohnen. 
Sie verzichten dann oft auf Heizkomfort, um ihre Heizkosten zu begrenzen. Im 
Ergebnis wäre ihr spezifischer Heizwärmeverbrauch pro Quadratmeter im 
Durchschnitt ähnlich hoch, aber nicht höher, als derjenige von wohlhabenderen 
Haushalten.  
Aufschluss über Möglichkeiten für weitere Einsparungen können zwei weitere Ar-
ten von Daten geben: Erstens der Anteil der Heizkosten am verfügbaren Einkom-
men und zweitens die Daten zur Energiearmut, die im Rahmen des EU-einheitli-
chen Monitorings erhoben werden. 

1. Anteil der Heizkosten am verfügbaren Einkommen: Dieser liegt bei 
wirtschaftlich benachteiligten Haushalten deutlich höher. Nach Schu-
macher et al. (2023) betrug der durchschnittliche Anteil der Wärme-
energieausgaben am Einkommen 2022 für das erste Dezil knapp 9 Pro-
zent, für das zweite Dezil knapp 6 Prozent und für das dritte Dezil 
knapp 5 Prozent; für das wohlhabendste zehnte Dezil dagegen nur 1,5 
Prozent. Das sind jeweils etwa 80 Prozent höhere Heizkosten als 2021. 
Hierbei sind keine Energieeinsparungen berücksichtigt. 
Es lässt sich daher vermuten, dass wirtschaftlich benachteiligte 
Haushalte bereits vor der Krise versucht haben, Energie sparsam zu 
verwenden. Dann hätten sie auch mit den Energiepreisbremsen durch 
ihr Heizverhalten weniger Möglichkeiten gehabt, zusätzlich 
Energie einzusparen und so den Anstieg ihrer Heizkosten auf 
ein erträgliches Maß zu begrenzen. 
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2. Die Daten zur Energiearmut1 bestätigen diese Vermutung. Danach ga-
ben in den zehn Jahren bis 2021 etwa 5 bis 10 Prozent der Mietenden 
in Deutschland an, ihre Wohnung oder Haus nicht adäquat beheizen zu 
können. Dass diese Zahl im Vergleich zu anderen EU-Ländern relativ 
niedrig liegt, dürfte an der Übernahme der Heizkosten für viele ein-
kommensarme Haushalte liegen (vgl. Kapitel 2.2). Ähnlich sieht es hin-
sichtlich von Zahlungsrückständen bei Energieversorgern aus. Jedoch 
gaben 14 bis 17 Prozent der Mietenden an, dass es in ihren Wohnungen 
Zugluft, Feuchtigkeit oder gar Verrottungen gebe – ein deutlicher Hin-
weis auf Probleme mit angemessener Heizung und Wärmedämmung. 

Zu beachten ist schließlich auch, dass Menschen in wirtschaftlich benachteiligten 
Haushalten überwiegend zur Miete wohnen und daher nicht selbst in dauerhafte 
Energieeinsparungen durch Wärmedämmung, Komfortlüftung mit Wärmerück-
gewinnung oder effiziente Heizungen investieren können, selbst wenn sie das 
Geld dafür hätten. Von den ersten drei Einkommensdezilen der Haushalte woh-
nen 9,8 Millionen Haushalte zur Miete im Mehrfamilienhaus (MFH). Das sind 55 
Prozent aller Mietenden in MFH und rund 75 Prozent aller Haushalte im ersten 
bis dritten Dezil (Schumacher et al., 2023).  
Dagegen wohnen nur 0,56 Millionen dieser Haushalte im Eigentum im MFH, 
entsprechend 15 Prozent der Wohnungseigentümer*innen in MFH (Schumacher 
et al., 2023); und in den ersten drei Dezilen leben zusammen 1,5 Millionen Haus-
halte im eigenen Heim (Ein- und Zweifamilienhäuser, EZFH), das entspricht 11 
Prozent aller selbstnutzenden Hauseigentümer*innen (Schumacher et al., 2022). 
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass selbstnutzende Haus- und Wohnungsei-
gentümer*innen überwiegend in den mittleren bis höheren Einkommensschich-
ten zu finden sind, was wenig überraschend ist. 

2.2 Gründe für die Schwierigkeit einer genauen Abschätzung 
Warum ist eine genauere Abschätzung so schwierig? Zunächst werden wir versu-
chen den Kreis möglicher Betroffener einzugrenzen und eine Definition für wirt-
schaftliche Benachteiligung zu finden. Danach gehen wir auf Faktoren für die 
Heizkosten wirtschaftlich benachteiligter Haushalte ein sowie auf Faktoren dafür, 
wie stark sich Energiepreissteigerungen auf sie auswirken. 
Die Betroffenheit von wirtschaftlicher Benachteiligung macht sich nicht allein am 
Haushaltseinkommen fest. Denn der Bedarf eines Haushalts wächst mit jedem 
zusätzlichen Mitglied. Er steigt allerdings aufgrund von Skaleneffekten im Ver-
brauch nicht proportional. Der Bedarf an beheizter Wohnfläche, Strom usw. ist 
für einen Haushalt mit drei Mitgliedern nicht dreimal so hoch wie für einen Sin-
glehaushalt. Um dies in Rechnung zu stellen, kann daher mit Hilfe von Äquiva-
lenzskalen der OECD jedem Haushaltstyp ein Wert zugewiesen werden, der sei-
nen Bedürfnissen entspricht. Die dabei genutzten Faktoren berücksichtigen die 
Größe des Haushalts und das Alter seiner Mitglieder (Erwachsene oder Kinder). 
Es gibt eine breite Palette von Äquivalenzskalen, von denen viele in Atkinson et 
al. (1995) beschrieben werden. Gängig sind die Äquivalenzskalen der OECD. Die 
in der Regel genutzte Skala ist die „modifizierte OECD- Äquivalenzskala“. Sie 
wurde erstmals von Hagenaars et al. (1994) vorgeschlagen und Ende der 1990er 
Jahre vom Statistischen Amt der Europäischen Union (EUROSTAT) eingeführt. 
Demnach wird dem Haushaltsvorstand ein Wert von 1 zugewiesen, jedem weite-
ren erwachsenen Mitglied (worunter alle Personen über 14 Jahren verstanden 
werden) ein Wert von 0,5 und jedem Kind bis 14 Jahren ein Wert von 0,3.  

–––– 
1  Quelle: https://www.energypoverty.info/energy-poverty-dashboard/ 
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Nach dem von der EU gesetzten Standard liegt die Armutsgrenze, unterhalb derer 
eine Person als armutsgefährdet gilt, bei 60 Prozent des mittleren bedarfsgewich-
teten Einkommens der Bevölkerung in Privathaushalten. Für einen Einpersonen-
haushalt in Deutschland waren das im Jahr 2023 1.314 Euro netto im Monat 
(destatis, 2024). Die Armutsgrenzen anderer Haushaltstypen können davon mit 
den oben genannten Faktoren abgeleitet werden. Ein Haushalt mit zwei Erwach-
senen hat demnach den Faktor 1,5 und ein Haushalt mit zwei Erwachsenen und 
einem Kind den Faktor 1,8, einer mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern von 2,1 
und so weiter. Bei einem Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern liegt 
die Armutsgrenze entsprechend bei: 
1.314 x (1+0,5+0,3+0,3) = 1.314 x 2,1 = 2.759 Euro 
Wie groß ist also die Gruppe der wirtschaftlich benachteiligten Haushalte? Ein 
Maßstab könnte die Armutsgrenze sein. Im Jahr 2021 waren in Deutschland 20,7 
Prozent der Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Ein ande-
rer Maßstab könnte der Anteil der Heiz- und Warmwasserkosten oder der Ener-
giekosten insgesamt am verfügbaren Einkommen sein. Wenn als sozialpolitisches 
Ziel angenommen wird, dass der Anteil der Heiz- und Warmwasserkosten auch 
2022/23 unter 5 Prozent liegen sollte, wären mindestens die ersten drei Einkom-
mensdezile betroffen, denn für diese lag der tatsächliche Anteil im Durchschnitt 
über 5 Prozent (vgl. Kapitel 2.1 und Schumacher et al., 2023). Daher werden hier 
die ersten drei Einkommensdezile als Definition von wirtschaftlich benachteilig-
ten Haushalten für die weiteren Analysen zugrunde gelegt.  
Es ist jedoch nicht sinnvoll, wirtschaftliche Benachteiligung oder Armut allein an 
Zahlen aus einer Formel zu bemessen, denn die Realität kann von weit mehr Fak-
toren abhängen, als von Anzahl und Alter der im Haushalt lebenden Personen. 
Der Wohnort, Krankheiten oder Behinderungen einzelner Familienmitglieder, 
Verpflichtungen gegenüber nicht im Haushalt lebenden Personen (etwa Großel-
tern), der zeitliche Abstand zwischen den Kindern, nicht zuletzt auch deren Alter 
und vermutlich viele weitere Faktoren können individuell zu sehr unterschiedli-
chen Bedürfnissen führen, die in einer derart vereinfachten Formel nicht abgebil-
det werden können.  
Ein maßgeblicher weiterer Faktor, der in der Berechnung von Armutsgrenzen 
nicht berücksichtigt wird, dem aber hier Beachtung geschenkt werden soll, ist der 
energetische Zustand der Wohnung. Ist der spezifische Bedarf an Heizenergie pro 
Quadratmeter sehr hoch, können die damit verbunden Kosten zur Erfüllung eines 
Grundbedürfnisses ebenfalls sehr hoch sein. So könnte der oben genannte Haus-
halt in einer Neubauwohnung mit 100 Quadratmetern wohnen, die einen spezifi-
schen Wärmebedarf von 50 kWh pro Quadratmeter (= 5.000 kWh insgesamt) im 
Jahr hat, oder aber in einem gleichgroßen aber unsanierten Altbau, etwa einem 
Fachwerkhaus, das einen jährlichen Bedarf von 300 kWh pro Quadratmeter 
(= 30.000 kWh insgesamt) hat. Bei einem angenommenen Wärmepreis von 12 
ct/kWh sind das monatlich entweder 50 Euro oder 300 Euro, die als kaum beein-
flussbare Faktoren zur Beurteilung von Armut mitberücksichtigt werden müss-
ten. Es lohnt also, sich diesen leider kaum beachteten Armutsfaktor näher anzu-
schauen. Vor allem vor dem Hintergrund sehr volatiler und auch perspektivisch 
weiter steigender Energiepreise ist es daher wichtig künftig genauer zu klären, 
wie stark wirtschaftlich benachteiligte Haushalte von der Energiepreiskrise be-
troffen sind. 
Abhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen Situation sind Haushalte zudem 
sehr unterschiedlich von hohen, beziehungsweise steigenden, Energiepreisen be-
troffen. Vor allem Menschen, die in Armut leben oder armutsgefährdet sind, lei-
den unter steigenden Energiekosten. Denn bei ihnen machen die Kosten für eine 
warme Wohnung anteilig einen größeren Teil des zur Verfügung stehenden Ein-
kommens aus als bei Haushalten mit hohem Einkommen. Haushalte, die 
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Bürgergeld erhalten, sind allerdings von steigenden Kosten für die Wärmeversor-
gung nicht betroffen, da das Bürgergeld auch die tatsächlich anfallenden Kosten 
der Unterkunft (die sogenannten KdU) beinhaltet. Darunter fallen die Kaltmiete, 
die Nebenkosten und die Kosten für Heizung und Warmwasser. Steigen diese 
Kosten, steigt auch das Bürgergeld. Innerhalb des ersten Jahres des Leistungsbe-
zugs findet zudem keine Prüfung hinsichtlich der Angemessenheit der Wohnung 
beziehungsweise der Miete statt (was eine erhebliche Änderung zur früheren Re-
gelung des Arbeitslosengeldes 2, dem sogenannten Hartz IV, darstellt). Der 
Stromverbrauch fällt allerdings nicht unter diese Position. Er ist im sogenannten 
Regelsatz enthalten. Für Haushalte, deren Warmwasserbereitung oder Heizung 
auf dem Energieträger Strom basiert, gibt es besondere Regelungen zum Aus-
gleich des Mehrbedarfs. 
Auch Haushalte, die Wohngeld beziehen, also niedrige Einkünfte haben, aber 
oberhalb des Niveaus des Grundsicherungsbedarfs liegen, sind weniger stark von 
den gestiegenen Heizkosten betroffen. Denn das Wohngeld soll als vorgelagerte 
Sozialleistung verhindern, dass einkommensschwache Haushalte aufgrund zu ho-
her Wohnkosten Grundsicherungsleistungen beantragen müssen. Mit der Reform 
des Wohngeldes können seit Anfang 2023 zwei Millionen Haushalte mit kleinen 
Einkommen ihren Anspruch auf Wohngeld geltend machen. Das sind dreimal 
mehr als vorher. Durch die im Wohngeld integrierte Heizkostenkomponente 
sorgt der Gesetzgeber dafür, dass Haushalte mit geringem Einkommen einen 
Ausgleich der gestiegenen Heizkosten erhalten. Die Höhe der Heizkostenkompo-
nente richtet sich nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen und ist 
entsprechend gestaffelt. Im Durchschnitt aller Empfänger*innen werden damit 
die Mehrbelastungen ausgeglichen, die durch eine Verdopplung der Energie-
preise gegenüber 2020 entstehen. Da nicht die tatsächlich anfallenden Mehrbe-
lastungen ausgeglichen werden, kann es im Einzelfall sein, dass die Heizkosten-
komponente gestiegene Kosten nicht ausgleicht – oder aber, dass Mehrbelastun-
gen überkompensiert werden. 
Besonders stark betroffen sind daher vor allem Haushalte, in denen Erwerbstä-
tige ein geringes Haushaltseinkommen erwirtschaften, und die zugleich weder 
Bürgergeld noch Wohngeld erhalten. 
Bereits vor diesem Hintergrund ist es strukturell schwierig, den Kreis der Be-
troffenen zielsicher einzugrenzen, da das Einkommen ganz offensichtlich nicht 
als alleinige Grundlage ausreicht. Darüber hinaus muss zudem ein Blick auf die 
jeweiligen Energieverträge geworfen werden um zu beurteilen, wie stark wirt-
schaftlich Benachteiligte von den gestiegenen Energiekosten getroffen werden. 
Denn für den einzelnen Haushalt stellen sich die Auswirkungen, je nach Vertrags-
modalitäten, sehr unterschiedlich dar. Der stärkste Preisanstieg war im Jahr 
2022 bei Neuverträgen für Gas zu verzeichnen: Während Neukund*innen Anfang 
2020 im Durchschnitt 4,4 ct/kWh Gas zahlten, waren es am 1. September 2022 
40,4 ct/kWh. Im Folgejahr gingen die Preise wieder deutlich zurück (Stellung-
nahme des Sachverständigenrats Ländliche Entwicklung (SRLE) beim Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft) und die Energiepreisbremse führte 
zu einer Deckelung bei 12 Cent.  
Zum Hintergrundverständnis der Vertragsmodalitäten ist es wichtig zu wissen, 
dass die Preisgestaltung der Energieversorgungsunternehmen sehr stark von der 
Art der Beschaffung abhängt. So sind viele Kund*innen mit geringem Einkom-
men in der sogenannten Grundversorgung, beziehen ihre Energie also zum 
Grundversorgungstarif. Dieser Tarif basiert auf einer langfristig angelegten und 
strukturierten Beschaffung. Das heißt, dass das Energieunternehmen lange im 
Voraus die erwarteten Energiemengen zu festgelegten Konditionen beschafft. 
Diese Form des Einkaufs war über viele Jahre etwas teurer als die kurzfristige Be-
schaffung an den Börsen. Entsprechend konnte Kund*innen, die keinen Grund-
versorgungsvertrag wollten, ein günstigerer Sondertarif mit Orientierung an den 
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Börsenkursen angeboten werden. Während die Grundversorger (Unternehmen 
mit den meisten Kund*innen im Versorgungsgebiet) den Grundversorgungstarif 
allen Personen anbieten müssen, dürfen sie bei Sondertarifen auch Kund*innen 
ablehnen. Um Inkassoausfälle zu vermeiden, führen die meisten Energieunter-
nehmen daher eine Bonitätsprüfung durch, bevor sie neue Kund*innen in einen 
Sondervertrag aufnehmen. In der Folge hatten es vor allem Haushalte mit gerin-
gem Einkommen schwer, überhaupt eine Alternative zum Grundversorgungstarif 
zu bekommen.  
Am Energiemarkt konnten sich unter diesen Rahmenbedingungen zahlreiche Un-
ternehmen und noch mehr Marken und Produkte entwickeln, denen vor allem 
eins gemeinsam ist: Sie sind auf Preiswettbewerb ausgerichtet und basieren auf 
einer kurzfristigen Beschaffung. Dieses Geschäftsmodell hat viele Jahre gut funk-
tioniert. Doch mit den sprunghaft gestiegenen Bezugskonditionen entstand plötz-
lich ein Vorteil für Kund*innen in der Grundversorgung, da deren Bedarf lang-
fristig im Voraus zu festgelegten Konditionen eingekauft wurde. 2024 hat sich 
dieses Verhältnis wieder umgekehrt. 
Wie sehr die Energiepreiskrise wirtschaftlich Benachteiligte trotz der Energie-
preisbremsen trifft, hängt somit neben dem zur Verfügung stehenden Einkom-
men und der Haushaltsgröße von weiteren Faktoren ab: 

n Welchen spezifischen Energiebedarf hat die Unterkunft, und welcher 
Spielraum für Einsparungen ist vorhanden? 

n Wird eine Sozialleistung bezogen, die die Kosten der Unterkunft über-
nimmt oder einen Ausgleich der gestiegenen Kosten ermöglicht? 

n Führte der individuell gewählte Energietarif zu sprunghaft gestiegenen 
Kosten oder nicht? 

Zu den jüngsten Preissteigerungen für Energie kommen auch die damit verbun-
denen sowie zusätzliche Steigerungen der Preise für viele andere Waren und 
Dienstleistungen. Das hat dazu geführt, dass der Anstieg der Verbraucherpreise 
im September 2022 mit 10 Prozent so hoch lag wie noch nie im vereinten 
Deutschland. 
Insgesamt besteht also erheblicher weiterer Forschungsbedarf, um die Betroffen-
heit bestimmter Haushaltsgruppen, insbesondere wirtschaftlich benachteiligter 
Haushalte, von steigenden Energie- und CO2-Preisen einerseits – wie in diesem 
Kapitel analysiert – und von Maßnahmen der Wärmewende andererseits, besser 
zu verstehen. Mit den möglichen Auswirkungen von energetischer Gebäudemo-
dernisierung und Heizungstausch beschäftigt sich das folgende Kapitel. 
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3 Wie wirken sich energetische Modernisierungen, 
Heizungstausch und gezielte Energiesparberatung auf 
die Situation wirtschaftlich Benachteiligter aus?  
In diesem Kapitel untersuchen wir, wie sich unter heutigen Rahmenbedingungen 
und Fördermöglichkeiten energetische Modernisierungen, Heizungstausch und 
gezielte Energiesparberatung auf die finanzielle Situation wirtschaftlich Benach-
teiligter auswirken. Zuerst erfolgt eine qualitative Diskussion anhand der Litera-
tur, danach werden Ergebnisse eigener Berechnungen für je ein typisches Ein- 
und Mehrfamilienhaus dargestellt, um Schlussfolgerungen in der Tendenz zu zie-
hen. 

3.1 Qualitative Diskussion 
Bei den finanziellen Auswirkungen von energetischen Modernisierungen und 
Heizungstausch kommt es sehr auf den Einzelfall an. Hervorzuheben sind vor al-
lem die folgenden grundlegend unterschiedlichen Situationen: 

1. Selbstnutzende Eigentümer*innen von Häusern oder Wohnungen, die 
nur über ein geringes Einkommen und/oder Vermögen verfügen 

2. Mietende, die Sozialleistungen wie Bürgergeld oder Wohngeld bezie-
hen, so dass die Kosten von Miete und Heizung vom Staat übernom-
men werden – eine energetische Modernisierung oder ein Heizungs-
tausch wirkt sich für sie wirtschaftlich nicht oder nur gering aus, ver-
bessert aber ihren Wohnkomfort 

3. Mietende, die keine Sozialleistungen beziehen und nur über ein relativ 
geringes Einkommen verfügen 

In der öffentlichen Debatte schwirren vor allem zur dritten Gruppe Geschichten 
von Verdrängung beziehungsweise Gentrifizierung umher. Sie beruhen auf Fäl-
len, in denen nach einer energetischen Modernisierung durch die Modernisie-
rungsumlage die Kaltmieten deutlich stärker gestiegen sind als die Entlastungen 
durch die Energiekosteneinsparung, so dass die Mietenden finanziell deutlich 
stärker belastet und teilweise überfordert waren. Als Konsequenz daraus wurde 
mittlerweile die Modernisierungsumlage auf zwei oder drei Euro pro Quadratme-
ter und Monat begrenzt, jedoch bei 8 Prozent belassen. Diese Rechtslage kann bei 
Anwendung der Modernisierungsumlage noch immer zu einer Erhöhung der 
Warmmiete führen. Insofern steht hier einerseits diese Gruppe der Mietenden im 
Vordergrund der Analyse, andererseits die selbstnutzenden Eigentümer*innen. 
Wie im vorigen Kapitel erläutert, beziehen wir uns bei der Betrachtung von wirt-
schaftlich Benachteiligten auf das erste bis dritte Einkommensdezil. Natürlich 
kann es auch für Haushalte mit höheren Einkommen schwierig sein, die Vollkos-
ten einer Renovierung von Dach, Fassade oder Heizung aufzubringen. Hier helfen 
die seit 1. Januar 2024 wieder verfügbaren BEG-Kredite für Einzelmaßnahmen. 
Die Diskussion des letzten Jahres um das Heizungsgesetz (GEG 2024) fokussierte 
auf die selbstnutzenden Eigentümer*innen. Tatsächlich befinden sich unter den 
wirtschaftlich Benachteiligten im ersten bis dritten Dezil überwiegend Mietende, 
nämlich annähernd zehn Millionen Haushalte, aber nur rund zwei Millionen 
Haushalte mit Wohneigentum (Schumacher et al., 2023). Bei der Förderung für 
den Heizungstausch wurde die Grenze für den Einkommensbonus von 30 Pro-
zent zusätzlicher Förderung für selbstnutzende Eigentümer*innen bei 40.000 
Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen gezogen. Diese Grenze 
reicht, je nach Haushaltsgröße, bis in das fünfte Einkommensdezil hinein (Schu-
macher et al., 2023). 
Grundsätzlich ist bei der Betrachtung zu unterscheiden zwischen den Vollkos-
ten für eine energetische Modernisierung der Gebäudehülle oder einen 
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Heizungstausch und den energetischen Mehrkosten beziehungsweise 
Modernisierungskosten. Dächer und Fassaden müssen ohnehin etwa alle 40 
Jahre erneuert oder grundlegend repariert werden. Das sind Instandhaltungskos-
ten, die bei Mietwohnungen von den Vermietenden zu tragen sind, und für die 
selbstnutzende Eigentümer*innen Rücklagen bilden müssten. Wenn eine solche 
Renovierung ohnehin ansteht, lohnt sich für selbstnutzende Eigentümer*innen 
zumeist die zusätzliche Investition in eine Wärmedämmung, wie viele Studien 
und auch unsere Musterberechnungen weiter unten zeigen. Diese zusätzlichen 
Investitionen werden als energetische Mehrkosten, beziehungsweise Modernisie-
rungskosten, bezeichnet. Gleiches gilt für die Erneuerung von Fenstern, für Zu-
satzinvestitionen in Passivhausfenster anstelle von Zweifach-Wärmeschutzvergla-
sung oder für Heizungserneuerungen durch Wärmepumpen oder Pelletkessel an-
stelle von Gasheizungen. In diesem Beispiel wäre die neue Gasheizung als In-
standhaltungskosten von den Vermietenden zu tragen. 
Für Mietwohnungen ist das Ziel für eine sozial gerechte Wärmewende, dass die 
Warmmiete durch eine energetische Modernisierung oder einen Heizungstausch 
zumindest nicht steigt. Das wird als Warmmietenneutralität bezeichnet und 
bedeutet, dass die Einsparung bei den Energiekosten gleich hoch oder höher sein 
muss als die Erhöhung der Kaltmiete. 
Viele Analysen haben gezeigt, dass bei aktuellen Renovierungs- und Heizanlagen-
kosten sowie Energiepreisen die Warmmietenneutralität sehr oft nicht erreicht 
wird, wenn die Modernisierungsumlage in voller Höhe umgelegt werden kann 
(z.B. Mellwig/Pehnt, 2019 und Mellwig, 2024; Noka et al., 2023). Dies gilt vor al-
lem in wachsenden Mietmärkten mit Wohnungsmangel (Mellwig/Pehnt, 2019) 
und wenn die Vermietenden keine Förderung in Anspruch nehmen und/oder die 
Modernisierungsumlage nicht korrekt berechnen, indem sie die Instandhaltungs-
kosten zumindest teilweise einberechnen. Mit Förderung und nur auf Basis der 
energiebedingten Zusatzkosten kann die energetische Modernisierung dagegen 
auch für die Mietenden wirtschaftlich vorteilhaft sein (Noka et al., 2023). 
Es lohnt sich daher, die wirtschaftlichen Auswirkungen für Mietende und Ver-
mietende nochmals anhand von Beispielrechnungen zu analysieren. 

3.2 Beispielrechnungen 

3.2.1 Betrachtete Handlungen und Haushalte 
Folgende Handlungen wollen wir hier untersuchen: 

1. Umfassende energetische Modernisierung des Gebäudes, ver-
gleichbar mit dem Effizienzstandard EH55  

2. Heizungsumstellung auf eine Luft- oder Erd-Wärmepumpe 
3. Energiesparberatung in der Wohnung zum richtigen Heizen und 

Lüften sowie zur Stromeinsparung, mit Übergabe einfacher Energie-
spar-Produkte wie Hygrometern, Türbesen, LED-Lampen, schaltbaren 
Steckdosenleisten, Zeitschaltuhren oder wassersparenden Armaturen 
(„Caritas-Paket“). Hiermit kann ohne Investition eine unmittelbare 
Kostenersparnis erreicht werden, vor allem für Miethaushalte. Eine öf-
fentliche Förderung ist allerdings erforderlich. 

Anhand zweier Beispielgebäude – je ein Ein- und Mehrfamilienhaus – wurden 
die finanziellen Auswirkungen der oben genannten Modernisierungsmaßnahmen 
1. und 2. auf (1) selbstnutzende Eigentümer*innen im Einfamilienhaus oder einer 
Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus; (2) Mietende und (3) Vermietende 
betrachtet.  
Ziel der Untersuchung war es jeweils herauszufinden, ob bei den aktuellen För-
dersätzen der Bundesförderung (1a) für die selbstnutzenden Eigentümer*innen 



Zukunftsimpuls 29 

16 | Wuppertal Institut 

die Modernisierung wirtschaftlich wäre und ob dann (1b) für Mietende bei kor-
rekter Anwendung der Modernisierungsumlage eine warmmietenneutrale Mo-
dernisierung möglich wäre, beziehungsweise (2) bei welchem Fördersatz die die 
Warmmietenneutralität und eine Wirtschaftlichkeit auch für Vermietende er-
reicht würde.  
Für die zuvor definierten Musterhaushalte wurden berechnet: 

1. Energieverbrauch und Kosten vor Modernisierung 
2. Modernisierungskosten (inkrementell), Förderung, Energieeinsparung 

und Energie- sowie Betriebskosten nach Modernisierung; ggf. vermie-
dene Umbaukosten für Heizkörper  

3. Bei Mietwohnungen: Aufteilung der Kosten und Einsparungen, inklusive 
CO2-Umlage, auf die Mietenden und Vermietenden 

3.2.2 Annahmen für die Berechnung 
Energiepreise, Umlagen bei Mietwohnungen und Zinssätze 

In Anlehnung an WWF Deutschland (2023) wird ein durchschnittlicher zukünfti-
ger Erdgaspreis bis zum Jahr 2040 von 11,75 ct/kWh und ein Wärmepumpen-
Strompreis von 25 ct/kWh angesetzt. Die Aufteilung des CO2-Preises nach BEHG 
zwischen Vermietenden und Mietenden gemäß Kohlendioxidkostenaufteilungs-
gesetz wurde in den Berechnungen berücksichtigt, wobei ein CO2-Preis von 125 
Euro pro Tonne zugrunde gelegt wurde. Dies ist ebenfalls ein durchschnittlicher 
Wert bis 2040 in Anlehnung an WWF Deutschland (2023). Zudem wird mit ei-
nem Realzinssatz von 2 Prozent gerechnet.  
Energetische Modernisierung auf Niedrigenergiestandard 
Der Niedrigenergiestandard kann durch ein Paket aus umfassender Wärmedäm-
mung, eventuell Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung, hydraulischem Ab-
gleich und, wo sinnvoll, auch einer Gebäudeautomation für die Heizungssteue-
rung erreicht werden. Weil die Wärmedämmung die wichtigste Maßnahme ist, 
sprechen wir im Folgenden vereinfacht von Wärmedämmung. 
Unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren stark gestiegenen Baukostenin-
dizes und insbesondere der Preisindizes für Wärmedämm-Verbundsysteme, wur-
den für das Mehrfamilienhaus Vollkosten der Gebäudemodernisierung bezie-
hungsweise Wärmedämmung von 500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und 
für das Einfamilienhaus, aufgrund der geringeren Kompaktheit, das Eineinhalb-
fache dessen (750 Euro pro Quadratmeter) angesetzt. Hiervon wird jeweils die 
Hälfte den energiebedingten Zusatzkosten zugerechnet, also solchen Kosten, die 
die reine Instandhaltung übersteigen. Die Nutzungsdauer beträgt 30 Jahre und 
wird in der Basisvariante auch für die Wirtschaftlichkeitsberechnung verwendet. 
Betrachtet wird ein Einfamilienhaus mit 121 Quadratmetern Wohnfläche und ei-
nem spezifischen Energiebedarf von 178 kWh pro Quadratmeter und Jahr sowie 
ein Mehrfamilienhaus mit 420 Quadratmetern Wohnfläche, verteilt auf sechs 
Wohneinheiten, und einem spezifischen Energiebedarf von 146 kWh pro Quad-
ratmeter und Jahr. Durch die Wärmedämmung ergeben sich Einsparungen von 
110 kWh pro Quadratmeter und Jahr für das Einfamilienhaus und 90 kWh pro 
Quadratmeter und Jahr für das Mehrfamilienhaus.  
Für die Berechnung wird also ein durchschnittlicher spezifischer Energiebedarf 
angenommen, der für alle Haushalte im MFH gleich ist. Eine Analyse für vier Bei-
spielhaushalte mit niedrigen Einkommen zeigte, dass die durchschnittlichen Ver-
brauchswerte, je nach Lebenslage, um bis zu 10 Prozent nach unten oder bis zu 
20 Prozent nach oben abweichen können (vgl. Anhang 1). Die individuellen Ab-
weichungen der tatsächlichen Energieverbräuche einzelner Haushalte gehen 
deutlich darüber hinaus, zum Beispiel aufgrund der Lage einer Wohnung im 
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Gebäude (Eckwohnungen benötigen deutlich mehr als solche mit nur einer Au-
ßenwand), der Dauer der Anwesenheit im Tagesverlauf sowie Heizungsroutinen. 
Die Wirtschaftlichkeit der verbesserten Wärmedämmung wurde für drei Varian-
ten berechnet, um ihre Robustheit gegenüber Veränderungen der erforderlichen 
Investitionen und der Wirtschaftlichkeitserwartungen der Gebäudeeigentü-
mer*innen zu testen: 

n Basisvariante: Kosten wie oben genannt, Wirtschaftlichkeitsberech-
nung über 30 Jahre 

n Variante hohe Modernisierungskosten: Vollkosten um 200 Euro 
und energiebedingte Zusatzkosten um 100 Euro pro Quadratmeter Wohn-
fläche höher, um das Risiko abzubilden, dass die Kosten weiter steigen; 
Wirtschaftlichkeitsberechnung über 30 Jahre 

n Variante risikoaverse Eigentümer*innen: Kosten wie Basisvariante, 
Wirtschaftlichkeitsberechnung über 20 Jahre, analog zur steuerlichen Ab-
schreibungsdauer 

Heizungstausch zu Luft-Wasser- oder Erdwärmepumpe 
Neben der Wärmedämmung wurden die finanziellen Auswirkungen einer Hei-
zungsumstellung auf die jeweiligen Musterhaushalte untersucht. Betrachtet wer-
den die gleichen Mustergebäude im energetisch unsanierten Zustand. Die Summe 
der Annuitäten aus den Investitionskosten nach Abzug der Förderung, den Be-
triebskosten und den Energiekosten einer Luft-Wärmepumpe und einer Erd-
Wärmepumpe wurden für beide Beispielgebäude denen eines Gas-Brennwertkes-
sels gegenübergestellt. Grundlegende Datenbasis ist der letzte BDEW-Heizkos-
tenvergleich (BDEW, 2021). Allerdings sind seither vor allem die Kosten der Wär-
mepumpen aufgrund der großen Nachfrage und allgemeiner Inflation deutlich 
gestiegen. Hier haben wir daher Angaben von Prognos (WWF Deutschland, 
2023) verwendet. Wir gehen aber in der Basisvariante davon aus, dass diese 
Preise mit zunehmendem Angebot durch Wettbewerb, Skalen- und Lerneffekte 
bis circa 2027 wieder um 20 Prozent sinken.  
Ferner wurde beim Heizungstausch zwischen einer Beibehaltung und einem Aus-
tausch der Heizkörper unterschieden. Eine Wärmepumpe arbeitet umso energie-
effizienter, je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur der Heizung ist. Zwar 
werden mittlerweile auch effiziente Wärmepumpen mit einer Vorlauftemperatur 
bis 70°C angeboten, doch ist beim Einsatz gerade in dicht besiedelten Gebieten 
auf die möglicherweise höheren Schallemissionen zu achten. Optimal ist eine 
Vorlauftemperatur von 35 bis maximal 55°C. In bestehenden Heizsystemen mit 
Gas- oder Ölkesseln beträgt sie an kalten Tagen aber bis zu 75°C. Es kann daher 
notwendig sein, alle oder einige Heizkörper gegen solche mit größerer Wärme-
übertragungsfläche auszutauschen, damit die Vorlauftemperatur auf maximal 
55°C abgesenkt werden kann. Die Wärmedämmung reduziert den Heizwärmebe-
darf, so dass ebenfalls die Vorlauftemperatur abgesenkt und der Heizkörper-
tausch ganz oder teilweise vermieden werden kann (Pehnt et al., 2022). 
Als Nutzungsdauer wurden 18 Jahre für die Luft-Wärmepumpe, 20 Jahre für die 
Erd-Wärmepumpe und 30 Jahre für den Heizkörpertausch angenommen.  
Auch hier wurden drei Varianten der Wirtschaftlichkeitsberechnung ausgeführt, 
um ihre Robustheit gegenüber Veränderungen zu testen: 

n Basisvariante: Kosten und Strompreis wie oben genannt (Strompreis  
25 ct/kWh) 

n Variante hoher Strompreis: Kosten wie oben genannt, Strompreis  
28 ct/kWh 

n Variante hohe Wärmepumpenpreise: Strompreis wie oben genannt, 
keine Kostendegression bei der Wärmepumpe 
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Energieberatung 

In der Literatur wird die Energieeinsparung, die mit der Energieberatung zu 
Hause und den Energiespar-Produkten erreicht werden kann, auf 10 Prozent ge-
schätzt (Öko-Institut und e-think, 2023; Tews, 2020). Die Haushalte müssen da-
für teilweise ihre täglichen Routinen des Heizens und Lüftens ändern. Daher wird 
die Nutzungsdauer der Einsparungen vorsichtig auf nur drei Jahre geschätzt. 
Die Kosten, die von der Allgemeinheit getragen werden, belaufen sich nach dieser 
Quelle auf 650 Euro pro beratenem Haushalt. 
In manchen Städten werden einkommensarmen Haushalten auch Balkonsolar-
kraftwerke zur Nutzung überlassen. Dann kommt eine Stromerzeugung von ge-
schätzt 504 kWh pro Jahr aus einem Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 600 
W hinzu, die auch dauerhafter nutzbar ist. Sie wird hier jedoch nicht berücksich-
tigt. 

3.2.3 Ergebnisse der Berechnungen 
Energetische Modernisierung auf Niedrigenergiestandard 
Die folgende Abbildung fasst die Ergebnisse für die Basisvariante für selbst ge-
nutzte Einfamilienhäuser und vermietete Mehrfamilienhäuser zusammen. 

 
Abb. 1 Finanzielle Auswirkungen der Wärmedämmung in verschiedenen Konstellationen, in 

Abhängigkeit von der Förderhöhe  
Quelle: eigene Berechnungen 
 

Wärmedämmung im Einfamilienhaus 

Kurz zusammengefasst folgt aus den Ergebnissen für das selbstgenutzte Einfami-
lienhaus: 

n Im selbstgenutzten Einfamilienhaus genügen 15 Prozent Förderung, wie 
aktuell in der BEG für Einzelmaßnahmen vorgesehen, bei 30 Jahren Ab-
schreibungsdauer (Basisvariante, siehe Abbildung 1) 

n Bei der Variante mit 200 Euro pro Quadratmeter höheren Vollkosten der 
Instandhaltung und energetischen Modernisierung wären bei 30 Jahren 
Abschreibungsdauer mindestens 20 Prozent Förderung nötig. Das ent-
spricht der aktuellen Förderung für Einzelmaßnahmen plus 5 Prozent Bo-
nus bei Vorliegen eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP). 
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n Bei Basisannahmen zu den Modernisierungskosten, aber der Erwartung 
von 20 Jahren Abschreibungsdauer, wären mindestens 25 Prozent Förde-
rung nötig. Dieser Fördersatz kann aktuell durch eine umfassende Moder-
nisierung auf den Effizienzhausstandard EH55 erreicht werden. 

In den seltenen Fällen vermieteter Einfamilienhäuser wären dagegen 30 Prozent 
Förderung nötig, um die energetische Modernisierung für die Mietenden warm-
mietenneutral zu gestalten. Die Vermietenden haben immer ein positives Ergeb-
nis, wenn sie die Modernisierungsumlage in voller Höhe nutzen können. 
 
Wärmedämmung im Mehrfamilienhaus 

Hier sind unter sozialen Gesichtspunkten vor allem die wirtschaftlichen Effekte 
bei Mietwohnungen interessant. 

n In der aktuellen Rechtslage ist eine warmmietenneutrale Modernisierung 
erst ab 30 Prozent Förderung umsetzbar, wenn die Modernisierungsum-
lage voll genutzt wird, siehe Abbildung 1. Das ist mit der aktuellen Förde-
rung für Einzelmaßnahmen von 15 Prozent oder einem Effizienzhausstan-
dard allein nicht möglich; nur bei Modernisierung eines Worst-Perfor-
ming Buildings (WPB) auf einen Effizienzhausstandard wäre das erreich-
bar, es müsste entsprechend mindestens EH55 EE-Klasse oder EH40 plus 
WPB-Bonus erreicht werden.  

n Das gilt unabhängig von der Abschreibungsdauer (Variante risikoaverse 
Eigentümer*innen), weil die Modernisierungsumlage und die Aufteilung 
des CO2-Preises davon unberührt sind. 

n Bei 200 Euro pro Quadratmeter höheren Vollkosten wären sogar 35 Pro-
zent Förderung nötig. Dieser Satz ist aktuell nur bei Modernisierung eines 
Worst-Performing Buildings auf einen Effizienzhausstandard EH40 EE-
Klasse erhältlich. 

n Nicht berücksichtigt ist dabei allerdings der Fördereffekt der niedrigeren 
Kreditzinsen. 

n Für Vermietende lohnt sich die energetische Modernisierung in jedem 
Fall. Dazu trägt neben der Modernisierungsumlage auch die Aufteilung 
des CO2-Preises deutlich bei. 

Für Wohneigentumsgemeinschaften im Mehrfamilienhaus gilt grundsätzlich das 
Gleiche wie für selbstgenutzte Einfamilienhäuser. 
 
Heizungstausch zu Luft-Wasser- oder Erdwärmepumpe 
Modelliert wurden die wirtschaftlichen Effekte des Heizungstauschs für selbst-
nutzende Eigentümer*innen, Mietende und Vermietende bei verschiedenen För-
derhöhen. Diese entsprechen den Fördersätzen der BEG, die seit dem 1. Januar 
2024 gültig sind. Wie die folgende Auflistung zeigt, gelten nicht alle Fördersätze 
für alle Zielgruppen. Wir haben sie zum Vergleich dennoch jeweils für alle Grup-
pen modelliert. Auch die Obergrenzen der förderfähigen Kosten bei Ein- und 
Mehrfamilienhäusern wurden berücksichtigt. 
30% Grundförderung: Vermietende 
35% Grundförderung plus Effizienzbonus: Vermietende 
50% Grundförderung plus Speed-Bonus: Selbstnutzende 

55%  

Grundförderung plus Speed-Bonus plus Effizienzbonus: Selbst-
nutzende 

70% Maximalsatz Selbstnutzende inkl. Einkommensbonus 
15% Heizkörpertausch 
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Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass die Modernisierungsumlage für den Hei-
zungsanlagentausch modifiziert wurde. Sie wurde einerseits auf von 8 Prozent auf 
10 Prozent erhöht, andererseits gilt nun ein Deckel von 0,50 Euro pro Quadrat-
meter und Monat. Für den Heizkörpertausch wurde dagegen die allgemeine Mo-
dernisierungsumlage von 8 Prozent angesetzt. 
Beispielhaft für die Ergebnisse zeigen die Abbildungen 2 und 3 die Effekte für den 
Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus, im Vergleich der 
Akteursgruppen für die Basisvariante, beziehungsweise für den Fall, dass sich die 
Kosten der Wärmepumpen gegenüber dem heutigen Stand nicht verringern (Va-
riante hohe Wärmepumpenpreise). Die entsprechenden Grafiken für die weiteren 
Fälle für das Einfamilienhaus, die Erdwärmepumpe im Mehrfamilienhaus und 
die Variante höherer Stromkosten bei der Luftwärmepumpe im Mehrfamilien-
haus finden sich im Anhang 2. 
 

 

Abb. 2 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Luftwärmepumpe im Mehrfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Basis-
variante (20 Prozent Reduktion der Kosten, Strompreis 25 ct/kWh); HK = Heizkörper-
tausch 
Quelle: eigene Berechnungen 
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Abb. 3 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Luftwärmepumpe im Mehrfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Variante 
mit hohem Wärmepumpenpreis (keine Reduktion der Kosten, Strompreis 25 ct/kWh); 
HK = Heizkörpertausch 
Quelle: eigene Berechnungen 

Aus den Musterberechnungen lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: 

n Für Einfamilienhäuser ist tendenziell die Luftwärmepumpe wirtschaftli-
cher, für Mehrfamilienhäuser die Erdwärmepumpe. 

n Für selbstnutzende Eigentümer*innen lohnt sich der Einbau der Wärme-
pumpe fast immer, sowohl im Einfamilienhaus als auch im Mehrfamilien-
haus. Dies gilt auch schon bei 30 oder 35 Prozent Förderung. Ausnahme 
hiervon ist die Erdwärmepumpe im Einfamilienhaus bei Einbau im Jahr 
2024 (Variante hohe Wärmepumpenpreise); auch dann sind die aktuell 
angebotenen 55 Prozent Förderung (Grundförderung 30 Prozent plus 
Speed-Bonus 20 Prozent plus Effizienzbonus 5 Prozent) aber ausreichend. 

n Für Mietende ist die Umrüstung auf eine Wärmepumpe bei der aktuellen 
Förderung von 30 oder 35 Prozent in den meisten Fällen unwirtschaftlich. 
Das gilt vor allem in weniger gut gedämmten Gebäuden, in denen zusätz-
lich viele Heizkörper getauscht werden müssen, sofern die Kosten über die 
Modernisierungsumlage von 8 Prozent umgelegt werden. 

n Einzige Ausnahme in unseren Beispielfällen ist die Erdwärmepumpe im 
gut gedämmten Mehrfamilienhaus, weil keine Heizkörper getauscht wer-
den müssen und die Modernisierungsumlage für die Wärmepumpe auf 
0,50 Euro pro Quadratmeter gedeckelt ist. 

n In den Mehrfamilienhäusern könnte eine Erhöhung der Förderung durch 
den Speed-Bonus von zunächst 20 Prozent die Warmmietenneutralität 
erreichen oder in Reichweite bringen. So war es beim Baugipfel im Sep-
tember 2023 für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen worden, wurde 
aber nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse 
wieder gestrichen. 

n Notwendig ist dafür aber eine Kostensenkung der Wärmepumpen um 20 
Prozent, die bis 2026/27 möglich erscheint. 
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n Um einschließlich Heizkörpertausch sicher die Warmmietenneutralität zu 
erreichen, müsste die Förderung sogar auf 70 Prozent erhöht werden. 
Auch die Förderung des Heizkörpertauschs könnte erhöht werden, zum 
Beispiel auf 30 Prozent. 

n Oberste Priorität hat jedoch die Senkung der Investitionskosten der Wär-
mepumpe sowie der Strompreise für Wärmepumpen.  

n Auch die Wärmedämmung vor dem Heizungstausch ist für die Mietenden 
vorteilhaft, weil dann keine oder nur wenige Heizkörper getauscht werden 
müssen und die entsprechende Umlage entfällt. Die Beispielrechnung 
ohne Heizkörpertausch kann daher als Näherung für eine Kombination 
aus Wärmedämmung und Wärmepumpe angesehen werden. 

n Für die Vermietenden lohnt sich die Umstellung auf eine Wärmepumpe 
dagegen fast immer. Ausnahme ist erneut die Erdwärmepumpe im Einfa-
milienhaus in den Varianten mit höherem Strom- oder Wärmepumpen-
preis bei aktueller Förderung von 35 Prozent, wegen des doppelten De-
ckels bei den förderfähigen Kosten (30.000 Euro) und der Modernisie-
rungsumlage, die für die Wärmepumpe auf 0,50 Euro pro Quadratmeter 
begrenzt ist.  

n Würde die Förderung durch den Speed-Bonus auf 55 Prozent erhöht, wä-
ren alle Fälle für die Vermietenden wirtschaftlich.  

Energieberatung 

Eine Einsparung von 10 Prozent würde die Energiekosten eines Haushalts um 
durchschnittlich rund 250 Euro pro Jahr entlasten (eigene Berechnung nach 
Öko-Institut und e-think energy research, 2023). Die Haushalte haben daraus 
also einen unmittelbaren Vorteil, weil sie kein Geld in die Hand nehmen müssen.  
Bei Kosten der Energieberatung von durchschnittlich 650 Euro pro Haushalt 
(Öko-Institut und e-think energy research, 2023), 2 Prozent Zinssatz und den 
vorsichtig geschätzten drei Jahren Wirksamkeitsdauer stehen den Einsparungen 
jährliche Kosten der Allgemeinheit von ca. 225 Euro gegenüber. Auch wenn die 
Nettoeinsparung von 25 Euro pro Jahr (Einsparung von 250 Euro minus Kosten 
von 225 Euro) gering erscheinen mag, lohnt sich das Programm doch zusätzlich 
für die Haushalte, weil sie mehr Mittel für andere wichtige Ausgaben verfügbar 
haben, und für die Allgemeinheit durch den Beitrag zum Klimaschutz und zur so-
zialen Gerechtigkeit. 

3.3 Schlussfolgerungen 
Wärmedämmung – Einzelmaßnahmen und umfassende energetische Moderni-
sierung 

Um für alle Fälle einen ausreichenden Anreiz zu bieten, sollte die BEG-Förderung 
für Einzelmaßnahmen auf 25 Prozent erhöht werden, plus 5 Prozent Bonus bei 
Vorliegen eines iSFP. Für die Komplettmodernisierung zu Effizienzhausstandards 
sollte ein zusätzlicher Speed-Bonus von 10 Prozent eingeführt werden. So war es 
beim Baugipfel im September 2023 für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen 
worden, wurde aber nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schul-
denbremse vom 15. November 2023 wieder gestrichen. Die Erhöhung von jeweils 
10 Prozent wird voraussichtlich auch über 2025 hinaus noch benötigt – sowohl 
für Einzelmaßnahmen als auch für Komplettmodernisierungen. 
Heizungsumstellung auf Wärmepumpen 

Selbstnutzende Eigentümer*innen brauchen eigentlich weder den per 1. Januar 
2024 eingeführten Speed-Bonus von 20 Prozent noch den Einkommensbonus, 
der die Förderung in der Summe auf bis zu 70 Prozent erhöht. Eine Förderung 
von 30 bis 35 Prozent würde für sie mittelfristig genügen. Aus Gründen der Ver-
lässlichkeit der Politik sollten die erhöhten Fördersätze zunächst dennoch 
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belassen werden. Aktuell sind auch noch die Strom- und Wärmepumpenpreise 
recht hoch, so dass höhere Fördersätze die Investition attraktiver machen sollten. 
Zudem sollte für Mietwohnungen dauerhaft mindestens der Speed-Bonus doch 
noch eingeführt werden, und am besten auch ein Einkommensbonus für Häuser 
mit vielen wirtschaftlich Benachteiligten oder Sozialwohnungen (s. Kap. 4). 
Energieberatung 
Mit der Energieberatung in der Wohnung und den Energiespar-Produkten sind 
unmittelbare Kostenentlastungen für die beratenen Haushalte verbunden. Die 
Förderung für das Programm sollte deutlich ausgedehnt werden, damit viel mehr 
Haushalte davon profitieren können. 
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4 Wie können energetische Modernisierungen gezielt für 
wirtschaftlich Benachteiligte stärker gefördert werden? 
Im vorigen Kapitel wurde anhand von Beispielrechnungen gezeigt: Im aktuellen 
Rechts- und Förderrahmen sowie mit den Investitions- und Energiekosten, die 
für die kommenden Jahre zu erwarten sind, sind eine umfassende Modernisie-
rung zum Niedrigenergiegebäude und die Umstellung der Heizung auf eine Wär-
mepumpe oder Fernwärme vor allem für Mietende nicht wirtschaftlich, weil sich 
die Warmmiete zumeist um einige hundert Euro pro Jahr erhöht. Dagegen sind 
diese Investitionen für selbstnutzende Eigentümer*innen und auch für Vermie-
tende sehr wirtschaftlich. Voraussetzung bei Vermietenden ist, dass sie im Woh-
nungsmarkt die Kaltmiete um die Modernisierungsumlage erhöhen können. 
Unabhängig von der Wirtschaftlichkeit der Modernisierung besteht aber für viele 
Bevölkerungsgruppen – insbesondere für wirtschaftlich Benachteiligte – die 
Schwierigkeit, die anfänglichen Investitionsmittel aufzubringen und zu finanzie-
ren.  
Dies betrifft die ersten beiden, mit Investitionen verbundenen, der drei im vori-
gen Kapitel analysierten Handlungsoptionen (energetische Gebäudemodernisie-
rung und Heizungsumstellung): 

1. Umfassende Gebäudemodernisierung auf etwa den EH55-Standard 
2. Heizungsumstellung auf eine Wärmepumpe 
3. Energieberatung zu Hause und Überlassung von Energiespar-Produk-

ten 
Für die umfassende Modernisierung gibt es zwar zinsgünstige Kredite der BEG 
über die KfW. Diese könnten jedoch gerade einkommensarmen Gebäudeeigentü-
mer*innen verwehrt werden, wenn die Bank deren Bonität als zu gering ein-
schätzt. Auch wird immer wieder berichtet, dass für Ältere die BEG-Kredite nicht 
mehr gewährt werden. 
Wesentlich wichtiger sind allerdings die Mietwohnungen. Hier kommt es darauf 
an, die energetische Modernisierung und den Heizungstausch für die Vermieten-
den einfacher zu gestalten. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass für die 
Mietenden die Warmmiete mindestens nicht steigt, besser sogar sinkt. 
Um energetische Modernisierung und den Heizungstausch gezielt für wirtschaft-
lich Benachteiligte stärker zu fördern, werden in der Literatur und in der politi-
schen Diskussion insbesondere die folgenden Optionen vorgeschlagen. Sie wer-
den hier kurz hinsichtlich ihrer Wirkung und Praktikabilität diskutiert. Im An-
schluss schlagen wir auf dieser Basis ein Maßnahmenpaket vor. 
Höhere Zuschüsse in Abhängigkeit vom Einkommen:  
Hiermit könnten auf jeden Fall Gebäudeeigentümer*innen mit geringen Einkom-
men unterstützt werden. Es stellen sich die Fragen, wie die Bedürftigkeit geprüft 
werden kann und bis zu welchen Einkommensgrenzen gezielt gefördert werden 
soll. Eine Möglichkeit wurde nun für den Heizungstausch im Zusammenhang mit 
dem GEG 2024 geschaffen: Hier erhalten Haushalte mit weniger als 40.000 Euro 
zu versteuerndem Einkommen eine um 30 Prozent höhere Förderung. Nach Da-
ten zur EVS 2018 aus Schumacher et al. (2023) würde dies eine erhöhte Förde-
rung bis circa zum fünften oder sechsten Dezil der Einkommensverteilung bedeu-
ten. Zusätzlich könnte eine Vermögensgrenze eingeführt werden, um die Förde-
rung sozial zielgenauer zu machen. So ist es unter anderem beim ALG II und Ba-
fög geregelt. Eine Kombination aus Einkommen und Vermögen wird bereits bei 
der Prüfung der Bedürftigkeit für das Wohngeld Plus zugrunde gelegt. Auch dies 
könnte ein Maßstab für das Vorliegen von Bedürftigkeit sein. 
Ein erhöhter Fördersatz sollte zudem nicht nur für die Heizungsumstellung, son-
dern auch für die energetische Gebäudemodernisierung und die Komfortlüftung 
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mit Wärmerückgewinnung gelten. 
 
Höhere Fördersätze auch in Mietwohnungen und für die Wärmedäm-
mung:  
Für die Zielgruppe der wirtschaftlich Benachteiligten wäre eine höhere Förderung 
auch bei Mietwohnungen wesentlich, da sie überwiegend zur Miete wohnen. Da-
her wäre es jedenfalls gerechtfertigt, den Speed-Bonus von 20 Prozent für Hei-
zungen mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien auch bei ganz oder 
teilweise vermieteten Wohngebäuden zu gewähren, wie es beim Baugipfel im 
September 2023 eigentlich beschlossen war. Auch der damals geplante Speed-
Bonus von 10 Prozent für die energetische Gebäudesanierung sollte eingeführt 
werden, für Einzel- und Komplettmaßnahmen und sowohl für selbstgenutzte als 
auch für vermietete Gebäude. Bei Letzteren muss die Modernisierungsumlage 
entsprechend um die Förderung verringert werden. Es ist aus unserer Sicht frag-
lich, ob ohne diese Verbesserung der Fördersätze die für 2024 im Bundeshaushalt 
vorgesehenen 16,6 Milliarden Euro an Fördermitteln für die energetische Gebäu-
demodernisierung und Heizungsumstellung abgerufen werden. Der finanzielle 
Spielraum für diese Verbesserung wäre also vorhanden. 
 
Noch höhere Förderung für wirtschaftlich Benachteiligte in Mietwoh-
nungen:  
Ob und wie noch höhere Zuschüsse in Abhängigkeit vom Einkommen auch bei 
vermieteten Gebäuden oder Wohnungen möglich sind, wäre zu prüfen. Noka et 
al. (2023) schlagen zum Beispiel für eine umfassende Gebäudemodernisierung 
einen zusätzlichen Fördersatz von 15 Prozent für Mehrfamilienhäuser mit ein-
kommensarmen Haushalten vor. Unklar bleibt, wie dieses Kriterium geprüft wer-
den soll. Sollte es mindestens einen solchen Haushalt im Gebäude geben? Und 
sollen diese Haushalte besonders – oder sogar exklusiv – von der erhöhten För-
derung profitieren, oder alle Haushalte in dem betreffenden Mehrfamilienhaus in 
gleicher Weise?  
 
Ein ausgewogener Vorschlag könnte sein, dass – gemäß dem Anteil der Wohnflä-
che, der in einem Mehrfamilienhaus von einkommensarmen Haushalten (weni-
ger als 40.000 Euro zu versteuerndes Einkommen oder Berechtigung für Wohn-
geld Plus) bewohnt wird – der entsprechende Anteil der Investition oder der ma-
ximal förderfähigen Summe mit zusätzlich 30 Prozent Zuschuss gefördert wird, 
wie es für die Heizungsumstellung bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern be-
reits vorgesehen ist. Diese Zuschüsse dürften und müssten nur bei der Moderni-
sierungsumlage für diese Haushalte berücksichtigt werden. 
Allerdings stellt sich das Problem der Prüfung der Bedürftigkeit, ohne dass die 
Vermietenden und ihre Banken detaillierte Kenntnis über die finanzielle Lage der 
Mietenden erhalten. Wenn die Miete direkt vom Amt gezahlt wird, wissen die 
Vermietenden ohnehin, welche Haushalte bedürftig sind. Bei einer Einkommens-
grenze von 40.000 Euro zu versteuerndem Einkommen ist jedoch der Kreis der 
Förderberechtigten deutlich höher.  
Eine Möglichkeit zur Prüfung, ohne dass die Vermietenden genaue Kenntnis der 
finanziellen Verhältnisse ihrer Mietenden erhalten, könnte wie folgt gestaltet 
werden: Bei einem Förderantrag müssten die Vermietenden die Namen aller Mie-
tenden und die jeweilige Wohnfläche angeben. Dann könnte die KfW oder das 
BAFA alle Mietenden anschreiben und um ihre Steueridentitätsnummer bitten 
sowie um die Erlaubnis, nur für diesen Zweck die Angaben zum versteuerten Ein-
kommen beim Finanzamt zu erfragen; oder ob sie zum Bezug von Wohngeld Plus 
berechtigt sind, falls dieses Kriterium zugrunde gelegt wird. Alternativ könnte 
hiermit eine Treuhandfirma beauftragt werden. Die Vermietenden würden dann 
nur erfahren, welche Haushalte im Gebäude unterhalb der Berechtigungsgrenze 
liegen, aber nicht das exakte Einkommen; auch diese Haushalte würden 
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informiert, dass sie das Kriterium für die höhere Förderung erfüllen. 
Statt durch eine erhöhte Förderung eine warmmietenneutrale Lösung anzustre-
ben, könnte den Haushalten mit maximal 40.000 Euro zu versteuerndem Ein-
kommen ermöglicht werden, sich die Miet-Mehrkosten vom Staat erstatten zu 
lassen. So würden die Haushalte direkt anstelle der Modernisierungsmaßnahme 
gefördert und es ließe sich auch gezielter nach der Anzahl der vom Einkommen 
lebenden Personen differenzieren. Eventuell ließe sich dieser Schritt in den 
Wohngeldantrag integrieren. Diese Idee wäre ähnlich wie die Härtefallregelung 
im sogenannten Drittelmodell (siehe unten). 
Das Problem wäre in dieser Variante jedoch, dass die Holschuld bei den Haushal-
ten läge und dass sie einigen Verwaltungsaufwand verursachen würde, mit dem 
beide Seiten voraussichtlich überfordert wären.  
 
Beide hier skizzierten Möglichkeiten wären allerdings relativ aufwendig. Es wäre 
sinnvoll zu prüfen, ob auch unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverord-
nung ein zentrales Register von Gebäuden, Wohnungen und Haushalten sowie 
deren Einkommenserklärung oder zumindest der Steuernummer eingerichtet 
werden könnte. Das würde solche Prüfungen deutlich vereinfachen. 
Eine weitere offene Frage ist jedoch, was passiert, wenn sich die Einkommensver-
hältnisse in den einzelnen Wohnungen ändern, beispielsweise weil ein berechtig-
ter Haushalt auszieht oder ein anderer neu einzieht, oder in einem bisher nicht 
berechtigten Haushalt ein Mitglied arbeitslos wird. Eine pragmatische Lösung – 
zum Beispiel die Festlegung der Berechtigten zu einem Stichtag um den Zeit-
punkt der energetischen Modernisierung herum – ist einer Einzelfallgerechtigkeit 
vermutlich vorzuziehen. 
 
Höhere Förderung bei Vorliegen eines Wohnberechtigungsscheins: 
Als Alternative zu einer Prüfung der Einkommensverhältnisse wurde von der Ex-
pertInnen-Kommission Gas und Wärme (2022) („Energiepreiskommission“) eine 
erhöhte Förderung für energetische Modernisierungen von Gebäuden mit einem 
hohen Anteil an Bewohner*innen mit Wohnberechtigungsschein vorgeschlagen, 
gekoppelt an eine langfristige Mietpreis- und Belegungsbindung. Damit würde 
jedoch nur ein relativ kleiner Kreis von Berechtigten von der erhöhten Förderung 
profitieren. Ob außerhalb bereits bestehender Sozialwohnungen eine langfristige 
Mietpreis- und Belegungsbindung durchsetzbar ist, erscheint fraglich. Daher er-
scheint diese Alternative insgesamt weniger geeignet als die Einkommensgrenze 
von 40.000 Euro.  
 
Worst-Performing-Building Bonus:  
Aufgrund dieser und anderer offener Fragen wurde als Näherungslösung in der 
BEG der Worst-Performing-Building Bonus von derzeit 10 Prozent eingeführt. Er 
dient zur Priorisierung der energetischen Modernisierung besonderes ineffizien-
ter, gas- und fernwärmebeheizter Gebäude, weil einkommensarme Haushalte be-
sonders häufig in solchen Gebäuden wohnen. Nach einer neueren Untersuchung 
betrifft dies 28 Prozent der Mietenden und 13 Prozent der Wohneigentümer*in-
nen mit Vermögen und Einkommen unterhalb der Wohngeld-Plus-Grenzen 
(Behr et al., 2024). 
Dieser Bonus wirkt unabhängig von der Eigentumssituation (Wohneigentum 
oder Miete). Er könnte weiter erhöht werden, um die Wirkung zu verbessern. 
Auch nach Einführung einer besonderen Förderung für wirtschaftlich Benachtei-
ligte ist es sinnvoll, wenn dieser Bonus als nicht kumulierbare Alternative für das 
Segment der Worst-Performing-Gebäude, in denen nicht (nur) wirtschaftlich Be-
nachteiligte leben, erhalten bleibt. Denn die energetische Sanierung der ineffizi-
entesten Gebäude ist vorrangig, um das übergeordnete Ziel der Reduktion der 
Gesamtemissionen des Gebäudesektors zu erreichen. 
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Das Drittelmodell:  
In Ergänzung zu spezifisch erhöhten Zuschüssen für einkommensarme Haushalte 
würde das sogenannte Drittelmodell die Anreizstrukturen für die energetische 
Gebäudemodernisierung im Mietwohnungsbereich deutlich verbessern (Mell-
wig/Pehnt, 2019). Nach diesem Modell wird einerseits die Förderung auch für die 
Gebäudemodernisierung auf 30 bis 40 Prozent erhöht; andererseits wird die Mo-
dernisierungsumlage von 8 Prozent auf bis zu 1,5 Prozent abgesenkt. Da zugleich 
die Bezugsgröße geändert wird, entspricht das rund 3 Prozent im heutigen Sys-
tem. Nach einer neueren Untersuchung (Mellwig, 2024) würde eine Absenkung 
der Modernisierungsumlage auf 3 Prozent ausreichen. Im Gegenzug müssten die 
Förderbeträge nicht mehr von der umzulegenden Investitionssumme abgezogen 
werden, sondern kämen direkt den Vermietenden zugute.  
Mit diesem Modell würde für alle von Mellwig (2024) betrachteten Modernisie-
rungsfälle die Warmmietenneutralität erreicht. 
Für die Vermietenden würden sie wirtschaftlicher als im Status Quo. 
 
Einzelfalllösung für Härtefälle:  
Selbst mit dem Drittelmodell könnte noch die Notwendigkeit für ein Abfangen 
von Härtefällen bestehen: Wenn eine energetische Modernisierung eine unzu-
mutbare Härte für Mietende verursacht, wird ihnen die entstehende Warmmie-
tenerhöhung aus öffentlichen Mitteln bezahlt. 
 
Weiterentwicklung der Modernisierungsumlage:  
Sofern durch das Drittelmodell oder eine erhöhte Förderung die Warmmieten-
neutralität erreicht wird, können auch die Gegenstände der Modernisierungsum-
lage weiterentwickelt werden. Sinnvoll könnte es zum Beispiel sein, Kosten für 
eine Gebäudeautomation, etwa zur Regelung der Heizung gemäß der Wettervor-
hersage, in die Umlage aufzunehmen. 
 
Ergänzende Kredite mit Besicherung bei geringer Bonität:  
Gebäudeeigentümer*innen mit geringen Einkommen und Vermögen könnten 
auch bei erhöhten Zuschüssen dennoch Schwierigkeiten bei der Finanzierung der 
Gebäudemodernisierung und Heizungsumstellung haben. Daher ist es sehr wich-
tig und richtig, dass zum 1. Januar 2024 auch für Einzelmaßnahmen wieder eine 
(ergänzende) Kreditvariante der BEG eingeführt wurde. Zugleich erhalten Arme 
und Alte von ihren Hausbanken oft keine Kredite aus der BEG. Es sollten daher 
zinsgünstige Kredite mit zusätzlicher Besicherung durch den Staat eingeführt 
werden, so dass sie auch für Alte und Arme zugänglich werden. Auch Leasing und 
Mietmodelle für Wärmepumpen könnten hier ein Ansatz sein, aber ebenfalls eine 
Besicherung durch den Staat erfordern. 
 
Energetische Mindeststandards (Minimum Energy Performance Stan-
dards):  
Neben dem Fördern sollte aber auch das Fordern nicht vergessen werden. Auch 
wenn in Artikel 9 der Novelle der EU-Gebäuderichtlinie (2024/1275) keine ener-
getischen Mindeststandards für den Wohngebäudebestand (Minimum Energy 
Performance Standards, MEPS) vorgeschrieben sind, können sie dennoch als ein 
nationales Instrument zum Befolgen des nationalen Zielpfads der Gebäudemo-
dernisierung erarbeitet und umgesetzt werden. Das könnte beispielsweise heißen, 
dass alle Gebäude mit einer bisherigen deutschen Effizienzklasse zwischen E und 
H bis 2030 die Klasse D (nach Bedarfsausweis) und alle Gebäude bis 2035 min-
destens Klasse C und bis 2040 mindestens Klasse B erreicht haben müssen (vgl. 
Thomas et al., 2021). Das ist durch die Förderung und die Umstellung auf Wär-
mepumpen (siehe unten) und grüne Fernwärme eine geringere Belastung als es 
auf den ersten Blick scheint. Für die Umsetzung müsste eine Ausweitung der 
Nachweispflicht mittels der Gebäudeenergieausweise, und zwar als 
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Bedarfsausweis, auf alle Gebäude diskutiert werden. Der Bedarfsausweis sollte 
zudem mit dem individuellen Sanierungsfahrplan verknüpft werden. Dieser ist 
im Zusammenhang von Mindesteffizienzstandards wichtig, damit Klasse D und C 
durch Teilmodernisierungen erreicht werden, die mit dem Endziel einer Moder-
nisierung auf ungefähr EH55-Niveau kompatibel sind. 
 
Durchsetzung des GEG bei Ohnehin-Renovierungen:  
Auch die Durchsetzung der bedingten Anforderungen im GEG, speziell der Wär-
medämmung anlässlich Erneuerung des Außenputzes einer bestehenden Wand, 
muss erheblich verbessert werden. 
 
Ausweitung der Energiesparberatung zu Hause:  
Für einfache, sofort wirksame Einsparungen durch geänderte Nutzungspraktiken 
oder kostengünstige technische Lösungen, wie programmierbare Thermostate 
oder Durchflussbegrenzer, sollten das Peer-to-Peer-Energiesparberatungspro-
gramm und die Ausgabe konkreter Sparhilfe-Pakete („Caritas-Paket“) deutlich 
ausgeweitet werden. Der Anteil der einkommensschwachen Haushalte mit weni-
ger als 60 Prozent des nationalen Medianeinkommens beträgt in Deutschland 
ungefähr 16 Prozent (Öko-Institut und e-think energy research, 2023). Wenn 
diese als Zielgruppe für das Energiesparberatungsprogramm angesehen werden, 
müssen demnach rund 7 Millionen Haushalte erreicht werden. Seit dem Start des 
Programms bis heute haben immerhin rund 400.000 Haushalte diese Beratung 
erhalten (eigene Hochrechnung auf Basis von Tews, 2020). Das Angebot müsste 
also deutlich ausgeweitet werden. 
Da es sich um eine Beratung zu Hause und durch Peers der Zielgruppen handelt, 
ist es wichtig, durch die Auswahl und Schulung der Berater*innen alle Unter-
gruppen wirtschaftlich benachteiligter Haushalte zu erreichen. Dabei gilt es zu 
beachten, dass sich unter den Vorständen wirtschaftlich benachteiligter Haus-
halte überdurchschnittlich viele Frauen (Murauskaite-Bull et al., 2024) und Mig-
rant*innen befinden. 
 
Praktische Unterstützung bei der Umsetzung von Investitionen:  
Es gibt nicht nur finanzielle Hemmnisse für die energetische Gebäudemoderni-
sierung und Heizungsumstellung, sondern auch solche im Zugang zu unabhängi-
gen Informationen und bei der Umsetzung, etwa beim Finden und Beauftragen 
von Unternehmen sowie der Qualitätskontrolle. Weitere Instrumente, mit denen 
diese Hemmnisse überwunden werden können, sind daher auch für die Ziel-
gruppe der wirtschaftlich Benachteiligten sinnvoll. Es sollte ein flächendeckendes 
Netzwerk sogenannter One-Stop-Shops geschaffen werden, die von der Erstbera-
tung bis zur Umsetzungsbegleitung alle nötigen Schritte begleiten und beim Fin-
den von Anbieterfirmen unterstützen. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere 
das Quartiersmanagement2 und die Bündelung von Projekten für eine sogenannte 

–––– 
2  Quartiersmanagement bedeutet allgemein die Organisation von Beteiligungsprozessen mit dem Ziel, die Bevölkerung 

insbesondere benachteiligter Quartiere zu aktiveren und sie zu motivieren, sich an der Planung und Umsetzung städte-
baulicher Projekte im Quartier zu beteiligen (https://www.socialnet.de/lexikon/Quartiersmanagement). In diesem Doku-
ment geht es konkret um Projekte der energetischen Gebäudemodernisierung und Heizungsumstellung, und die Ziel-
gruppe sind sowohl die Vermietenden als auch die Bevölkerung eines Quartiers (Mietende und Wohnungseigentü-
mer*innen). Dabei ist es Aufgabe des Quartiersmanagements, einerseits Planungsschritte zu vermitteln und der Ziel-
gruppe verständlich zu machen, andererseits aber auch, Wünsche und Interessen der Zielgruppe zusammen mit der 
Planung in konkrete Planungsschritte umzusetzen. Insbesondere sollte das energetische Quartiersmanagement die 
Umsetzung der Modernisierungsprojekte unterstützen, beispielsweise auch durch Bündelung von Projekten und Ma-
nagement der Ausschreibung für die Wohnungseigentümer*innen, um kostengünstigere Angebote zu erhalten und die 
Hemmnisse für die Wohnungseigentümer*innen zu senken. 

https://www.socialnet.de/lexikon/Quartiersmanagement
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serielle Sanierung3, vorrangig in „sozialen Brennpunkten“ und unter Beachtung 
intersektionaler Gegebenheiten, oder das Heizungscontracting weiter zu fördern 
und zu erleichtern. Auch die Förderung des individuellen Sanierungsfahrplans ist 
weiterhin wichtig. 
 
Pauschalbudget für Kommunen:  
Eine weitere mögliche Option ist ein Pauschalbudget für die Kommunen, das sie 
flexibel entweder für die Kosten einer energetischen Modernisierung der Woh-
nungen von Leistungsempfänger*innen oder für deren Heizkosten einsetzen kön-
nen. Mit einem Fokus auf die Verwendung für energetische Modernisierung kann 
der Bedarf an Heizkostenunterstützung künftig reduziert werden. 
 
Vorschlag für ein Maßnahmenpaket 
In der nachfolgenden Tabelle wird zusammengefasst, welche der oben diskutier-
ten Instrumente eine unterstützende Wirkung auf die drei Handlungsoptionen 
und die Zielgruppe der wirtschaftlich Benachteiligten entfalten. 
Am besten geeignet erscheint auf Basis dieser Analyse eine Kombination aus  

n einem auf 25 bis 30 Prozent erhöhten Fördersatz für die energetische Mo-
dernisierung durch Einzelmaßnahmen sowie einem Speed-Bonus von 10 
Prozent für die umfassende Modernisierung auf Effizienzhausniveau als 
kurzfristig umsetzbare Lösung; ggf. ab 2025 eine weitere Erhöhung für 
Häuser, in denen wirtschaftlich Benachteiligte leben, sei es im Eigentum 
oder zur Miete; 

n der ebenfalls unmittelbaren Erweiterung des Speed-Bonus von 20 Prozent 
für die Heizungsumstellung für Heizungen mit mindestens 65 Prozent er-
neuerbaren Energien auf ganz oder teilweise vermietete Wohngebäude, so-
wie ggf. ab 2025 des Einkommensbonus für Häuser, in denen wirtschaft-
lich Benachteiligte als Mietende leben; 

n umgehender Arbeit an der Umsetzung des Drittelmodells, um es 2025 
oder spätestens 2026 einzuführen; 

n der bereits seit 1. Januar 2024 eingeführten ergänzenden BEG-Kreditvari-
ante für Einzelmaßnahmen und als neue Maßnahme eine zusätzliche Besi-
cherung durch den Staat für Arme und Alte für BEG-Kredite; 

n One-Stop-Shops und verstärktem Quartiersmanagement in der Umset-
zung und serieller Sanierung in „sozialen Brennpunkten“ sowie einem 
Pauschalbudget für die Kommunen zur Unterstützung von Leistungsemp-
fänger*innen, 

n flankiert durch Minimum Energy Performance Standards und 
n kombiniert mit einem deutlich ausgeweiteten Peer-to-Peer-Energie-

sparberatungsprogramm mit der Ausgabe konkreter Sparhilfe-Pakete 
(„Caritas-Paket“). 

 
  

–––– 
3  Serielle Sanierung bezeichnet eine energetische Sanierung bestehender Gebäuden, unter Verwendung abseits der 

Baustelle vorgefertigter Fassaden- beziehungsweise Dachelemente, einschließlich der damit verbundenen Anlagen-
technik (zum Beispiel Wärmepumpenmodule) sowie deren Montage an bestehende Gebäude 
(https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Serielles_Sanieren/serielles_sanieren_node.html#:~:text=Seriel-
les%20Sanieren%20bedeutet%20demnach%20die,deren%20Montage%20an%20bestehende%20Geb%C3%A4ude.). 
Dieses Konzept ist besonders wirksam zur Reduzierung von Bauzeit und Kosten, wenn mehrere Gebäude auf engem 
Raum, zum Beispiel die eines Straßenzuges/Quartiers, auf einmal saniert werden. 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Serielles_Sanieren/serielles_sanieren_node.html#:~:text=Serielles%20Sanieren%20bedeutet%20demnach%20die,deren%20Montage%20an%20bestehende%20Geb%C3%A4ude
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Serielles_Sanieren/serielles_sanieren_node.html#:~:text=Serielles%20Sanieren%20bedeutet%20demnach%20die,deren%20Montage%20an%20bestehende%20Geb%C3%A4ude
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Tabelle 1 Unterstützende Wirkung der diskutierten Instrumente auf die drei Handlungsoptionen 
und die Zielgruppe der wirtschaftlich Benachteiligten 

 
  

Politik- 
instrument 

Umfassende 
Sanierung  
(ca. EH 55) 

Heizungs- 
umstellung 

„Caritas- 
Paket“ 

Erhöhung Förderung für 
Einzelmaßnahmen Gebäude 
auf 25 bis 30 Prozent und 
Speed-Bonus 10 Prozent für 
umfassende 
Gebäudemodernisierung;  
Speed-Bonus 20 Prozent für 
Heizungsumstellung auch 
für vermietete Gebäude 

✓  
aber nicht  

gezielt 

✓  
aber nicht  

gezielt 

 

Erhöhter Fördersatz für 
einkommensschwache 
Haushalte 

✓ gezielt ✓ gezielt  

Beibehaltung Worst-
Performing-Building-Bonus 

✓  
aber nicht  

gezielt 

✓  
aber nicht  

gezielt 

 

Drittelmodell und Abfangen 
von Härtefällen 

✓ nicht gezielt aber 
gute Abdeckung 

(Mietwohnungen) 

✓ nicht gezielt aber 
gute Abdeckung 

(Mietwohnungen) 

 

BEG-Kreditvariante für 
Einzelmaßnahmen 

✓ nicht gezielt aber 
gute Abdeckung für 
Einkommens- oder 

Vermögensarme mit 
Eigentum 

✓ nicht gezielt aber 
gute Abdeckung für 
Einkommens- oder 

Vermögensarme mit 
Eigentum 

 

BEG-Kredite mit 
zusätzlicher Besicherung 
durch den Staat für Arme 
und Alte 

✓ gezielt  
für Einkommens- 

oder 
Vermögensarme mit 

Eigentum 

✓ gezielt  
für Einkommens- 

oder 
Vermögensarme mit 

Eigentum 

 

Minimum Energy 
Performance Standards 

✓  
aber nicht  

gezielt 

✓  
aber nicht  

gezielt 

 

„Caritas-Paket“   ✓ gezielt 

One-Stop-Shops, 
Quartiersmanagement und 
serielle Sanierung in 
„sozialen Brennpunkten“ 

✓ gezielt ✓ gezielt  

Pauschalbudget für 
Kommunen 

 ✓ gezielt  
für Leistungs- 

empfänger*innen 

✓ gezielt  
für Leistungs- 

empfänger*innen 
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5 Résumé und Ausblick 
In diesem Zukunftsimpuls analysieren wir die Frage, wie die Wärmewende sozial 
gestaltet werden kann. Finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit der Wär-
mewende können einerseits durch steigende Energiepreise entstehen, anderer-
seits dann, wenn die Warmmiete durch energetische Gebäudemodernisierungen 
beziehungsweise Heizungstausch ansteigt oder wenn Haus- und Wohnungseigen-
tümer*innen nicht in der Lage sind, die erforderlichen Investitionen zu tätigen. 
Betroffen sind in vielen Fällen vor allem wirtschaftlich benachteiligte Haushalte, 
die einen deutlich größeren Anteil ihres Einkommens für Heizung, Warmwasser 
und Strom aufwenden müssen. Für die politische Stimmung und Zufriedenheit 
ist aber auch die breite Mittelschicht wichtig – und auch für sie sollten die Kosten 
für Wärmewende und Klimaschutz aus sozialen Gründen begrenzt werden. 
Die Grundhypothese dieses Zukunftsimpulses ist: Energetische Modernisierung 
von Gebäuden und Heizungstausch zu einer Wärmepumpe könnte die Heizrech-
nung effektiver und dauerhafter senken als ein sozial ausgewogenes Klimageld 
oder neue Energiepreisbremsen. Mit der Novelle der EU-Richtlinien für Energie-
effizienz allgemein, beziehungsweise für Gebäude, muss Deutschland in seiner 
Wärmewende-Politik die wirtschaftlich benachteiligten Haushalte priorisieren. 
Steigt der CO2-Preis deutlich über 50 Euro pro Tonne, ist jedoch ein sozial ausge-
wogenes Klimageld ebenfalls erforderlich (vgl. Wuppertal Institut, 2019)4. 
Eine Reaktion der Politik kann erforderlich sein, wenn die Energiepreise durch 
äußere Ereignisse stark ansteigen, wie in der Energiepreiskrise der Jahre 2022 
bis 2024. Hier steuerten Bundesregierung und Bundestag mit den sogenannten 
Energiepreisbremsen gegen. Diese unterstützten jedoch nicht zielgerichtet wirt-
schaftlich Benachteiligte, sondern alle Haushalte. Aus den Erfahrungen können 
Lehren für eine künftig stärker zielgerichtete Politik gezogen werden, etwa beim 
Klimageld. 
Die erste zu klärende Frage war daher, wie sehr die Energiepreiskrise, trotz der 
Energiepreisbremsen, wirtschaftlich Benachteiligte getroffen hat. Deren Wirkung 
war umso größer, je mehr Möglichkeiten zu Einsparungen die Betroffenen hatten. 
Somit erfuhren allerdings Menschen, die aufgrund ihres geringen Einkommens 
ihre Wohnung zuvor bereits nicht ausreichend hatten beheizen können, eine ver-
gleichsweise geringere Unterstützung.  
Vor diesem Hintergrund wurde hier vorrangig untersucht, wie energetische Mo-
dernisierungen, Heizungstausch und gezielte Energiesparberatungen sich auf 
wirtschaftlich Benachteiligte auswirken und wie diese Maßnahmen für den anvi-
sierten Personenkreis gezielter sowie stärker gefördert werden können. 
Kurzfristig gilt es, gerade diese Zielgruppe von schätzungsweise rund 7 Millionen 
Haushalten deutlich stärker – und mittelfristig möglichst vollständig – durch das 
Beratungsprogramm „Energiesparservice und StromsparCheck“ des Caritasver-
bandes zu erreichen, mit dem eine durchschnittliche Ersparnis von etwa 250 
Euro jährlich direkt zugunsten des Haushalts realisiert werden kann. Die Kosten 
zur Durchführung sind dabei aufgrund der Dringlichkeit sowie der Bedeutung für 
den sozialen Aspekt der Wärmewende öffentlich zu tragen. Da es sich um eine 
Beratung zu Hause und durch Peers der Zielgruppen handelt, ist es wichtig, 

–––– 
4  Nach einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung aus 2023 findet eine Rückerstattung nur an einkommensschwächere 

Haushalte höhere Zustimmung. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag des ifo Instituts (Blesse et al., 2024) kommt zu der 
Erkenntnis, dass die Verwendung der Einnahmen für mehr Investitionen in klimafreundliche Maßnahmen noch weitaus 
größere Unterstützung als jede Form von Klimageld erfährt. Es spricht daher viel dafür, bis zu einem CO2-Preis von 
etwa 50 Euro pro Tonne die Einnahmen für Klimaschutzmaßnahmen zu verwenden, bei weiter steigendem CO2-Preis 
aber ein Klimageld vorrangig für einkommensschwächere Haushalte einzuführen (Wuppertal Institut, 2019). 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2023/dezember/klimaschutz-funktioniert-nur-im-einklang-mit-sozialer-gerechtigkeit
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durch die Auswahl und Schulung der Berater*innen und die Kommunikation alle 
Untergruppen wirtschaftlich benachteiligter Haushalte zu erreichen. 
Langfristig sinken die Energierechnungen von Haushalten durch eine 
gut geplante Gebäudemodernisierung und Heizungsumstellung je-
doch stärker und nachhaltiger als durch jede Energiepreisbremse oder nie-
derschwellige Energiesparmaßnahmen. Diesen Zusammenhang und die weiteren 
Vorteile gilt es unbedingt zu betonen, um die soziale Akzeptanz der Wärmewende 
zu sichern. Besonders die Wärmedämmung dient auch dazu, den Wohnkomfort 
zu verbessern und Gesundheitsgefahren, beispielsweise durch Schimmelbildung, 
zu vermeiden. Durch den gesunkenen Energieverbrauch wird zudem eine Versi-
cherung gegenüber künftig steigenden Energiepreisen erreicht. 
Besonders in Mietwohnungen ist die warmmietenneutrale Ausgestal-
tung einer Modernisierung für die soziale Akzeptabilität und Akzep-
tanz bedeutend, denn die Menschen in wirtschaftlich benachteiligten Haushal-
ten wohnen überwiegend zur Miete. Vor allem Mietende, die nur knapp über der 
Grenze für den Bezug von Bürger- oder Wohngeld liegen, könnten andernfalls 
durch Mietsteigerungen übermäßig belastet werden.  
Wie unsere Berechnungen gezeigt haben, ist eine Warmmietenneutralität bei den 
aktuellen Fördersätzen der Bundesförderung oft nicht gegeben – sehr wohl aber 
künftig erreichbar, wenn die Förderung sowie das Mietrecht weiterentwickelt 
werden. Das gilt sowohl für die Wärmedämmung von Gebäuden als auch für die 
Heizungsumstellung auf eine Wärmepumpe. Für selbstnutzende Eigentümer*in-
nen und Vermietende reicht dagegen die aktuelle Bundesförderung in vielen Fäl-
len bereits aus.  
Aktuell ist die Förderung für den Heizungstausch für selbstnutzende Eigentü-
mer*innen höher als für Vermietende. Das ist genau umgekehrt zum Bedarf an 
Förderung, um Warmmietenneutralität zu ermöglichen. 
Daher sollte auf Basis unserer Berechnungen bei den Wärmepumpen auch 
für Mietwohnungen der Speed-Bonus von 20 Prozent gewährt wer-
den, sonst führt die Heizungsumstellung für Mietende zu höheren Kosten. Ob 
und wie noch höhere Zuschüsse in Abhängigkeit vom Einkommen, die es schon 
für selbstnutzende Eigentümer*innen gibt, auch bei vermieteten Gebäuden oder 
Wohnungen möglich sind, wäre zu prüfen. Zudem sollte kurzfristig die För-
derung für die Wärmedämmung um 10 Prozent erhöht werden. Es ist 
aus unserer Sicht fraglich, ob ohne diese Verbesserung der Fördersätze die für 
2024 im Bundeshaushalt vorgesehenen 16,6 Milliarden Euro an Fördermitteln 
für die energetische Gebäudemodernisierung und Heizungsumstellung abgerufen 
werden. Der finanzielle Spielraum für diese Verbesserung wäre also vorhanden. 
Positiv und wichtig vor allem für Eigentümer*innen und Vermietende ohne 
Rücklagen ist es, dass zusätzlich zu den Zuschüssen seit 2024 auch wieder ergän-
zende Förderkredite erhältlich sind. Auch der Bonus für die Sanierung der ineffi-
zientesten Gebäude, der sogenannten Worst-Performing Buildings, sollte beibe-
halten werden. 
Bis spätestens 2026 sollten die Modernisierungsumlage und die Förderung nach 
dem sogenannten Drittelmodell (Mellwig und Pehnt 2019) reformiert werden. 
Nach diesem Modell wird einerseits die Förderung auch für die Gebäudemoder-
nisierung auf 30 bis 40 Prozent erhöht; andererseits wird die Modernisierungs-
umlage von 8 Prozent auf etwa 3 Prozent abgesenkt. Im Gegenzug müssen die 
Förderbeträge nicht mehr von der umzulegenden Investitionssumme abgezogen 
werden, sondern kommen direkt den Vermietenden zugute. Dies würde die An-
reizstrukturen für die energetische Gebäudemodernisierung im Mietwohnungs-
bereich deutlich verbessern und in den meisten Fällen die Warmmietenneutrali-
tät ermöglichen.  
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Darüber hinaus braucht es ein Förderprogramm, um flächendeckend Be-
ratung und Umsetzungsbegleitung aus einer Hand bereitzustellen, die 
sogenannten One-Stop-Shops. Die Novelle der EU-Energieeffizienzrichtlinie 
für Gebäude (Art. 18 der EPBD, 2024/1275) verpflichtet die Bundesregierung oh-
nehin dazu. Gerade in „sozialen Brennpunkten“ kommt dem Quartiersmanage-
ment eine tragende Rolle beim Überwinden praktischer Umsetzungshemmnisse 
zu, die nicht rein finanzieller Art sind. Das Quartiersmanagement soll aktiv 
auf Eigentümer*innen und Bewohner*innen zugehen, sie für Wärme-
wendeprojekte gewinnen und bei der schnellen, einfachen und kostengünstigen 
Umsetzung unterstützen, beispielsweise durch Projektbündelung und serielle Sa-
nierung. Dadurch wird wiederum die Akzeptanz gesteigert. 
Priorität haben zudem übergreifend die Senkung der Investitionskosten für Wär-
medämmung und Wärmepumpen, welche für Letztere bis 2026/2027 möglich 
scheint, sowie günstigere Strompreise für deren Betrieb.  
Die verbesserte Förderung und praktische Unterstützung wird noch wirksamer, 
wenn sie durch Modernisierungspflichten für die ineffizientesten Ge-
bäude flankiert wird. Das könnte zum Beispiel heißen, dass alle Gebäude mit ei-
ner bisherigen deutschen Effizienzklasse zwischen E und H bis 2030 die Klasse D 
(nach Bedarfsausweis) erreicht haben müssen und alle Gebäude bis 2035 mindes-
tens Klasse C und bis 2040 mindestens Klasse B, wie von Thomas et al. (2021) 
vorgeschlagen. Durch die Förderung und die Umstellung auf Wärmepumpen so-
wie grüne Fernwärme bleibt die daraus resultierende finanzielle Belastung über-
schaubar. Die Umsetzung sollte zudem mit dem individuellen Sanierungsfahr-
plan verknüpft werden, damit etwa die Klassen D und C durch Teilmodernisie-
rungen erreicht werden, die mit dem Endziel einer Modernisierung auf Niedrig-
energie-Niveau kompatibel sind.  
In dieser Analyse und einer zunehmenden Zahl neuerer Studien hat sich gezeigt, 
dass zu einer sozial gestalten Wärmewende erhebliche Wissens- und Datenlücken 
bestehen. Die Forschung über die Energieeffizienz und die Energiekosten wirt-
schaftlich benachteiligter Haushalte sowie über die Gestaltung einer sozial ausge-
wogenen Politik für die Wärmewende und deren Auswirkungen sollte daher ver-
stärkt werden. 
Mit diesen Analysen hat sich bestätigt: Es gibt viele gute Gründe, die Wärme-
wende in sozial ausgewogener Weise voranzutreiben – durch bessere Wärme-
dämmung der Wohngebäude, Heizungsumstellung auf Wärmepumpen, grüne 
Fernwärme und andere Lösungen, mit einem besonderen Fokus auf die wirt-
schaftlich benachteiligten Haushalte. Nicht zuletzt ist dieser stärkere Fokus der 
deutschen Energieeffizienz- und Wärmewendepolitik auf wirtschaftlich benach-
teiligte Haushalte auch durch Artikel 24 (3a) der EU-Energieeffizienzrichtlinie 
(EED, 2023/1791) und verschiedene Bestimmungen der kürzlich novellierten EU-
Gebäuderichtlinie (EPBD, 2024/1275) geboten. Für die Finanzierung dieser Auf-
gaben stellt die EU-Politik ebenfalls Mittel bereit, unter anderem aus dem Sozial-
klimafonds, der aus den Einnahmen des neuen EU-Emissionshandels für Ge-
bäude und Verkehr ab 2027 gespeist werden wird. 
In diesem Zukunftsimpuls haben wir konkrete Vorschläge für weiterentwickelte 
und neue Politikinstrumente erarbeitet und durch Berechnungen begründet, mit 
denen die Umsetzung gelingen kann. Sie kämen nicht nur wirtschaftlich benach-
teiligten Haushalten, sondern allen Gebäudeeigentümer*innen und Mietenden 
zugute und haben daher das Potenzial, die Sozialverträglichkeit und Akzeptanz 
der Wärmewende deutlich zu verbessern. 
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7 Anhang 

7.1 Anhang 1: Variation des Energieverbrauchs nach Lebenslagen 
Folgende Musterhaushalte wurden analysiert, um einen Eindruck von der Varia-
tion des durchschnittlichen Energieverbrauchs zu erhalten: 

1. Single, erstes Dezil, Miete im MFH 
2. Alleinerziehende*r, zweites Dezil, Miete im MFH 
3. Familie mit 3 Kindern, drittes Dezil, Miete im MFH 
4. Rentner*innenpaar, drittes Dezil, Eigentum im EFH 

Für die aufgeführten Musterhaushalte wurden zunächst die durchschnittlichen 
Wohnungsgrößen nach Einkommensdezilen aus (Schumacher et al., 2023) ent-
nommen, wobei für Rentner*innen sowie für Alleinerziehende gesonderte Daten 
im weiteren Berichtsverlauf vorliegen. Der Wert für das Rentner*innenpaar 
wurde um 13 Prozent nach oben korrigiert, da die Wohnflächen in Einfamilien-
häusern gegenüber Mehrfamilienhäusern durchschnittlich um diesen Anteil grö-
ßer sind. Hingegen wurde die Wohnungsgröße des überdurchschnittlich großen 
Haushalts der Familie mit drei Kindern erheblich nach unten korrigiert, indem 
die durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche von 20 m2 für Haushalte mit vier und 
mehr Personen und einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von 2.000 
bis unter 3.000 Euro aus dem Mikrozensus 2022 verwendet wurde. In einem wei-
teren Schritt wurden die Energieverbräuche nach Einkommensdezilen aus (Schu-
macher et al., 2023) entsprechend der durchschnittlichen Personenanzahl der 
Haushalte in Pro-Kopf-Verbräuche umgerechnet, um diese in Relation setzen zu 
können zum durchschnittlichen Pro-Kopf-Energieverbrauch über alle Dezile hin-
weg. Unter der Annahme, dass sich diese Relation vom Energieverbrauch insge-
samt auf den Wärmeenergieverbrauch übertragen lässt, floss der resultierende 
Faktor zur Berücksichtigung des einkommensspezifischen Nutzer*innenverhal-
tens in die weitere Berechnung ein. Einspareffekte durch die Haushaltsgröße 
wurden nicht zusätzlich berücksichtigt, sondern fließen zum einen durch die un-
terschiedliche durchschnittliche Personenanzahl der Haushalte in den Dezilen 
und zum anderen durch die Wohnungsgröße mit ein. Es wurde zudem verein-
facht angenommen, dass ein bestimmter Haushaltstyp in Abhängigkeit vom je-
weiligen Einkommen den dezilspezifischen Anteil am Wärmeverbrauch eines 
identischen Haushaltstyps mit einem exakt durchschnittlichen Einkommen in 
derselben Wohnung hat. Somit wurden für die oben aufgeführten Musterhaus-
halte die in Tabelle 1 zusammengefassten Kennwerte bestimmt. 

Tabelle 2 Wohnungsgrößen und relative Wärmeenergieverbräuche der  Musterhaushalte als 
Kennwerte für die weitere Berechnung 

Musterhaushalt Wohnfläche 
pro Kopf (m2) 

Wohnungs-
größe (m2) 

Faktor für (Wärme-) 
Energieverbrauch 

1. Single 39 39 104 % 

2. Alleinerziehende 30 72 95 % 

3. Familie, 3 Kinder 20 100 96 % 

4. Rentner*innen-
paar 

54 107 123 % 
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7.2 Anhang 2: Weitere Ergebnisse der Berechnungen zum Heizungstausch 

 

Abb. 4 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Luftwärmepumpe im Einfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Basis-
variante (20 Prozent Reduktion der Kosten, Strompreis 25 ct/kWh); HK = Heizkörper-
tausch 
Quelle: eigene Berechnungen 

 

Abb. 5 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Erdwärmepumpe im Einfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Basis-
variante (20 Prozent Reduktion der Kosten, Strompreis 25 ct/kWh); HK= Heizkörper-
tausch 
Quelle: eigene Berechnungen 
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Abb. 6 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Erdwärmepumpe im Mehrfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Basis-
variante (20 Prozent Reduktion der Kosten, Strompreis 25 ct/kWh); HK = Heizkörper-
tausch 
Quelle: eigene Berechnungen 

 

Abb. 7 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Luftwärmepumpe im Einfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Variante 
mit hohem Wärmepumpenpreis und hohem Strompreis (keine Reduktion der Kosten, 
Strompreis 28 ct/kWh); HK = Heizkörpertausch 
Quelle: eigene Berechnungen 
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Abb. 8 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Erdwärmepumpe im Einfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Variante 
mit hohem Wärmepumpenpreis und hohem Strompreis (keine Reduktion der Kosten, 
Strompreis 28 ct/kWh); HK = Heizkörpertausch 
Quelle: eigene Berechnungen 

 
Abb. 9 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Luftwärmepumpe im Mehrfamilien-

haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Variante 
mit hohem Wärmepumpenpreis und hohem Strompreis (keine Reduktion der Kosten, 
Strompreis 28 ct/kWh); HK = Heizkörpertausch 
Quelle: eigene Berechnungen 
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Abb. 10 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Erdwärmepumpe im Mehrfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Variante 
mit hohem Wärmepumpenpreis und hohem Strompreis (keine Reduktion der Kosten, 
Strompreis 28 ct/kWh); HK = Heizkörpertausch 
Quelle: eigene Berechnungen 

 

Abb. 11 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Luftwärmepumpe im Einfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Variante 
mit hohem Wärmepumpenpreis (keine Reduktion der Kosten, Strompreis 25 ct/kWh); 
HK = Heizkörpertausch 
Quelle: eigene Berechnungen 
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Abb. 12 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Erdwärmepumpe im Einfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Variante 
mit hohem Wärmepumpenpreis (keine Reduktion der Kosten, Strompreis 25 ct/kWh); 
HK = Heizkörpertausch 
Quelle: eigene Berechnungen 

 

Abb. 13 Finanzielle Auswirkungen des Wechsels zu einer Erdwärmepumpe im Mehrfamilien-
haus in verschiedenen Konstellationen, in Abhängigkeit von der Förderhöhe; Variante 
mit hohem Wärmepumpenpreis (keine Reduktion der Kosten, Strompreis 25 ct/kWh); 
HK = Heizkörpertausch 
Quelle: eigene Berechnungen 
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